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A Zum Akkreditierungsverfahren 

Studiengang Beantragte 

Qualitätssiegel 

Vorhergehende 

Akkreditierung 

Beteiligte 

FA1 

Ba Medizintechnik/Biomedical En-

gineering 

AR2 30.03.2010 – 

30.09.2015 

02, 04, 05, 

10 

Ma Biomedical Engineering: Bio-

medical Signal Processing-, Imag-

ing- and Control-Systems 

AR 30.03.2010 – 

30.09.2015 

02, 04, 05, 

10 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Con-

trol 

AR 30.03.2012 – 

30.09.2017 

01, 02, 04, 

05, 10 

Ba Rettungsingenieur-

wesen/Rescue Engineering 

AR 30.03.2012 – 

30.09.2017 

01, 02, 04, 

05, 10 

Vertragsschluss: 01.06.2015 

Antragsunterlagen wurden eingereicht am: 04.11.2015 

Auditdatum: 10.02.2016 

am Standort: Hamburg 

Gutachtergruppe:  

B.Sc. Salome Adam, PhD-Studierende an der Universität Zürich;  

Prof. Dr.-Ing. Rainer Dammer, Hochschule Bremerhaven;  

Prof. Dr.-Ing. Hartmut Dickhaus, Universität Heidelberg; 

Prof. Dr. Wolfang Keck, Hochschule Ulm; 

Prof. Dr. med. Dr. rer.nat. habil. Oliver Müller, Hochschule Kaiserslautern; 

Prof. Dr.-Ing. Norbert Schadler, ehem. Siemens AG 

Vertreter der Geschäftsstelle: Dr. Siegfried Hermes 

Entscheidungsgremium: Akkreditierungskommission für Studiengänge 

                                                       
1 FA: Fachausschuss für folgende Fachgebiete - FA 01 = Maschinenbau/Verfahrenstechnik; FA 02 = Elektro-

/Informationstechnik; FA 04 = Informatik; FA 05 = Physikalische Technologien, Werkstoffe und Verfahren 
2 AR: Siegel der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 
2 AR: Siegel der Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 
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Angewendete Kriterien:  

European Standards and Guidelines i.d.F. vom 15.05.2015 

Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen und die Systemakkreditierung des 

Akkreditierungsrates i.d.F. vom 20.02.2013 

 

Zur besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, weibliche und männliche Personen-

bezeichnungen im vorliegenden Bericht aufzuführen. In allen Fällen geschlechterspezifi-

scher Bezeichnungen sind sowohl Frauen als auch Männer gemeint. 
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B Steckbrief der Studiengänge 

a) Bezeichnung Ab-
schluss
grad 
(Origi-
nalspra
che / 
engli-
sche 
Überset
zung) 

b) Schwer-
punkte 

c) 
Ange-
ge-
streb-
tes 
Ni-
veau 
nach 
EQF3 

d) 
Stu-
dien-
gangs-
form 

e) 
Dou-
ble/ 
Joint 
De-
gree 

f) Dau-
er 

g) Ge-
samtkre-
ditpunkte
/Einheit 

h) Auf-
nahme-
rhyth-
mus/erst-
malige 
Einschrei-
bung 

i) 
kon-
seku-
tiv / 
wei-
ter-
bil-
dend 

j) Studien-
gangsprofil 

Ba Medizintech-
nik/Biomedical 
Engineering 

Bache-
lor of 
Science 

- Medizini-
sche Gerä-
tetechnik 
- Biome-
chanik 
- Medizini-
sche Infor-
matik 

6 Vollzeit n/a 7 Se-
mester 

210 ECTS WS/SoSe 
WS 
2002/03 

n.a. n.a. 

Ma Biomedical 
Engineering: 
Biomedical 
Signal Pro-
cessing-, Imag-
ing- and Con-
trol-Systems 

Master 
of 
Science 

n/a 7 Vollzeit n/a 3 Se-
mester 

90 ECTS WS/SoSe 
WS 
2002/03 

Konse
kutiv/
weite
rbilde
nd 

forschungs-
orientiert 

Ba Gefahren-
abwehr/Hazard 
Control 

Bache-
lor of 
Engi-
neering 

n/a 6 Vollzeit n/a 7 Se-
mester 

210 ECTS WS 
WS 
2007/08 

n.a. n.a. 

Ba Rettungs-
ingenieurwe-
sen/Rescue 
Engineering 

Bache-
lor of 
Engi-
neering 

n/a 6 Vollzeit n/a 7 Se-
mester 

210 ECTS SoSe 
SoSe 
2006 

n.a. n.a. 

 

Für den Bachelorstudiengang Medizintechnik/Biomedical Engineering hat die Hochschule 

im Selbstbericht/Modulhandbuch folgendes Profil beschrieben: 

„Aufbauend auf fundierten Kenntnissen naturwissenschaftlich-technischer und metho-

disch-ingenieurwissenschaftlicher Grundlagen werden im weiteren Studienverlauf rele-

vante medizintechnische Handlungs- und Gestaltungsfelder (z.B. medizinische Datenver-

arbeitung, bildgebende Verfahren oder Robotik) aus einer nutzerorientierten Forschungs- 

                                                       
3 EQF = European Qualifications Framework 
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und Entwicklungsperspektive erschlossen. Ein wichtiges Befähigungs- und Entwicklungs-

ziel stellt die Planung und Umsetzung von Problemlösungs- und Entscheidungsprozessen 

dar, dass mit Hilfe von Lehr- und Lernangeboten etwa zu Forschungsmethoden/Statistik, 

Qualitätsmanagement und Projektmanagement adressiert wird. Darüber hinaus werden 

Soft Skills im Zusammenhang mit Präsentation, Kommunikation und Personalführung so-

wie grundlegende Kenntnisse in Recht und Betriebswirtschaft vermittelt.“ 

 

Für den Bachelorstudiengang Gefahrenabwehr/Hazard Control hat die Hochschule im 

Selbstbericht/Modulhandbuch folgendes Profil beschrieben: 

„Moderne Gesellschaften sind durch die Verflechtung und Anspannung ihrer Infrastruktu-

ren (z.B. Energie, Transport, Verkehr, Telekommunikation) besonders anfällig. Kommunen 

und auch Betriebe müssen vor diesem Hintergrund aktiv die Widerstandsfähigkeit 

(Resilienz) gegenüber Gefahren erhöhen. Gefahrenpotentiale sollten so frühzeitig erkannt 

und Vorkehrungen getroffen werden, um erwartete Schäden eindämmen oder bei einge-

tretenen Schäden durch ein geeignetes Krisenmanagement die Sicherheit zu gewährleis-

ten bzw. wiederherstellen zu können. [...] 

Die vielfältigen Aufgaben der Gefahrenabwehr erfordern ein hohes Maß an fachübergrei-

fendem Wissen und Praxisnähe. Daher werden im Studium neben umfangreichen Kennt-

nissen der Gefahrenabwehr ingenieurwissenschaftlich-technische, naturwissenschaftli-

che, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Inhalte vermittelt. Ingenieurinnen und Inge-

nieure der Gefahrenabwehr entwickeln und implementieren präventive Maßnahmen und 

Lösungen im Hinblick auf identifizierte Gefahren. Sie können aber auch aktiv zur Bewälti-

gung von Schadensereignissen beitragen, indem sie Führungs- und Beratungsaufgaben 

wahrnehmen.“ 

 

Für den Bachelorstudiengang Rettungsingenieurwesen/Rescue Engineering hat die Hoch-

schule im Selbstbericht/Modulhandbuch folgendes Profil beschrieben: 

„Rettungsingenieure und -ingenieurinnen sollen einerseits präventiv Voraussetzungen 

und Lösungen für das Krisenmanagement medizinischer Notfallszenarien entwickeln und 

implementieren. Diese Aufgabe beinhaltet u. a. die Weiterentwicklung und Optimierung 

der Routineabläufe im Rettungsdienst oder die Förderung von (betrieblichen, kommuna-

len, nationalen und transnationalen) Kommunikations- und Organisationslösungen für 

den Umgang mit Extrem-Ereignissen, beispielsweise einem Massenanfall von Verletzten, 

der Evakuierung einer Großstadt im Katastrophenfall oder humanitären Hilfsmissionen. 

Anderseits sollen Rettungsingenieure und -ingenieurinnen auf Führungsfunktionen und 



B Steckbrief der Studiengänge 

7 

Beratungsaufgaben (z. B. Stabsarbeit) im Rahmen des Krisenmanagements vorbereitet 

werden. Mit diesen Aufgaben- und Einsatzfeldern geht jeweils einher, dass Handlungen 

unter Unsicherheit und Mehrdeutigkeit ausgeführt werden müssen. Vor diesem Hinter-

grund benötigen Fach- und Führungskräfte ein breites Wissen über wirtschaftliche, sozio-

logische, psychologische und rechtliche Aspekte des beruflichen Handlungsfeldes. [...] Der 

Studiengang zeichnet sich durch die Verbindung von fachübergreifendem Wissen und 

Praxisnähe aus: Studierende eignen sich ingenieur-wissenschaftlich- technische, naturwis-

senschaftliche, wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Inhalte an; darüber hinaus lernen 

sie, dieses Wissen auf verschiedene Fragestellungen des Rettungswesens anzuwenden, 

dessen Strukturen und Prozesse im Verlauf des Studiums erschlossen werden.“ 

 

Für den Masterstudiengang Biomedical Engineering: Biomedical Signal Processing-, Imag-

ing- and Control-Systems hat die Hochschule im Selbstbericht folgendes Profil beschrie-

ben: 

„Um die Wahrnehmbarkeit des Studiengangs einerseits zu steigern und falschen Erwar-

tungen [...] entgegenzuwirken, wurde das technikzentrierte Profil des Studiengangs durch 

die Aufnahme des Zusatzes ‚Signal Processing-, Imaging- and Control-Systems‘ zur Stu-

diengangsbezeichnung ‚Biomedical Engineering‘ herausgestellt. Diese Maßnahme soll 

bewirken, dass Menschen mit einem Interesse primär an innovativen Grundlagen moder-

ner Medizintechnik auf den Studiengang aufmerksam werden und sich bewusst für oder 

gegen diesen entscheiden. [...] Im Hinblick auf die Erstakkreditierung wurde das Curricu-

lum [...] kohärenter gestaltet und dabei die Schwerpunktsetzung auf Signalverarbeitung 

und Bildgebungs- bzw. regelungstechnische Systeme in der Medizintechnik herausge-

stellt.“ 
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C Bericht der Gutachter  

Kriterium 2.1 Qualifikationsziele des Studiengangskonzeptes 

Evidenzen:  

 Qualifikationsziele gem. Zielematrizen, s. Anhang „Lernziele und Curriculum“. 

 Auf die Einbeziehung der verschiedenen Interessenträger lassen u. a. die Studieren-

den- und Absolventenbefragungen bzw. Potential-, Berufsfeld- und Arbeitsmarkt-

analysen sowie die Kooperationsvereinbarungen speziell für die Ba-Studiengänge 

Gefahrenabwehr/Hazard Control (hinfort abgekürzt: Gefahrenabwehr) und Ret-

tungsingenieurwesen/Rescue Engineering (hinfort abgekürzt: Rettungsingenieur-

esen) schließen. 

 Programmspezifische Diploma Supplements 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Für die vorliegenden Studienprogramme wurden Qualifikationsziele definiert, die u. a. 

explizit auf die Befähigung der Studierenden/Absolventen zum wissenschaftlichen Arbei-

ten und zur Aufnahme einer qualifizierten Berufstätigkeit ausgerichtet sind. Die Hoch-

schule hat darüber hinaus überfachliche Lernziele formuliert, welche die Studieren-

den/Absolventen grundsätzlich zu verantwortlichem gesellschaftlichem Engagement be-

fähigen und insofern zugleich als wichtige Elemente der Persönlichkeitsbildung betrachtet 

werden können. Alle Studienprogramme weisen ein stark interdisziplinäres Profil auf und 

müssen die Studierenden schon ihrer thematischen Anlage nach (Medizintechnik, Gefah-

renabwehr, Rettungswesen) auf die Übernahme verantwortungsvoller gesellschaftlicher 

Aufgaben vorbereiten. Entsprechende übergeordnete Lernziele erscheinen insofern gera-

dezu selbstverständlich, könnten freilich - wie die Auditgespräche zeigten - für den Fall 

der modulintegrierten Vermittlung dieser Selbst- und Sozialkompetenzen, speziell auch 

von Führungskompetenzen, in den modularen Lernzielbeschreibungen deutlicher formu-

liert werden.  

Grundsätzlich lassen sich die angeführten Qualifikationsziele der Ebene 6 (Bachelor) bzw. 

7 (Master) des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQR/EQF) zuordnen. 

Im Hinblick auf die ingenieurspezifischen Kompetenzen, welche die Hochschule in den 

vorliegenden Studienprogrammen anstrebt, verdient zunächst der erwähnte stark inter-
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disziplinäre Charakter festgehalten zu werden. Hinsichtlich der Medizintechnik-

Programme ist das ingenieurwissenschaftliche Selbstverständnis in den einschlägigen 

Fachgesellschaften und in der Fachkultur trotz unterschiedlicher konkreter Ausprägungen 

nicht zweifelhaft. Qualifikationsziele und Curricula der individuellen Programme sollten 

entsprechend beschreiben bzw. plausibilisieren, in welcher Kombination und konkreten 

Ausgestaltung ingenieurspezifische Kernkompetenzen im jeweiligen Medizintechnik-

Studiengang angestrebt und umgesetzt werden. Unabhängig von der vergleichsweise ge-

nerischen Formulierung der programmbezogenen Lernziele im vorliegenden konsekutiven 

Medizintechnik-Programm lässt sich den Zielematrizen entnehmen, dass ingenieurspezifi-

sche Kernkompetenzen in den Bereichen mathematisch-naturwissenschaftliche und inge-

nieurwissenschaftliche Grundlagen, ingenieurwissenschaftliche Methodik, ingenieursmä-

ßiges Entwickeln sowie Ingenieurpraxis angestrebt werden und ebenso, in welchen Mo-

dulen aus Sicht der Hochschule diese Ingenieurkompetenzen erworben werden. Zwar 

weisen auch die Lernzielbeschreibungen der einzelnen Module vielfach noch Verbesse-

rungsbedarf auf (s. dazu ausführlich die Bewertung unter Krit. 2.3), doch vermitteln sie 

insgesamt und unter Berücksichtigung der mündlichen Erläuterungen der Programmver-

antwortlichen eine plausible Vorstellung davon, welches medizintechnische Kompetenz-

profil Absolventen nach Abschluss des Studiums jeweils erworben haben sollen. Dies gilt 

unbeschadet der aus Sicht der Gutachter fortbestehenden Notwendigkeit, die pro-

grammbezogenen Qualifikationsziele im weiteren Verfahren präziser zu fassen und ihre 

Umsetzung in den Lernzielen auf Modulebene nachvollziehbarer zu beschreiben. 

Nicht so selbstverständlich ist - wie schon die diesbezüglichen Erörterungen bei der Erst-

akkreditierung der Studiengänge gezeigt haben - die ingenieurwissenschaftliche Ausprä-

gung der beiden Bachelorprogramme Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen. Mit 

Bezug auf die ingenieurspezifischen Qualifikationsziele und die namentlich im Studien-

gang Rettungsingenieurwesen schon in der Bezeichnung mitgeführte ingenieurspezifische 

Ausrichtung des Programms hatten die Gutachter seinerzeit wesentliche Defizite im inge-

nieurwissenschaftlichen Grundlagen- und Anwendungsbereich festgestellt. Es ist insoweit 

anzuerkennen und hier zu berücksichtigen, dass die Programmverantwortlichen im Zuge 

des Wiederaufnahmeverfahrens curriculare Veränderungen vorgenommen hatten, die 

zur Feststellung einer zumindest ausreichenden Entsprechung zwischen den angestrebten 

Ingenieurkompetenzen und dem jeweiligen Curriculum führten. Vor diesem Hintergrund 

ist es zu bedauern, dass der bereits 2011 erreichte Stand der Formulierung programm-

spezifischer Qualifikationsziele in den zur Re-Akkreditierung vorgelegten (übergeordne-

ten) Kompetenzbeschreibungen nicht mehr erreicht wird. Die im Selbstbericht nachzule-

senden und in den Modulhandbüchern dokumentierten (übergeordneten) Lernzielbe-

schreibungen sind nun durchweg generisch und im Hinblick auf das studiengangsbezoge-
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ne Qualifikationsprofil der Absolventen wenig aussagekräftig. Lediglich die kontextualisie-

rende Einordnung der Studiengänge (Studiengangsziele), welche die Darstellung der pro-

grammspezifischen Lernergebnisse im Selbstbericht und in den Modulbeschreibungen 

flankiert, stellt überhaupt noch einen fachdisziplinären Zusammenhang her. Für die Beur-

teilung von Konsistenz und fachlichem Niveau des jeweiligen Curriculums fehlt insoweit 

ein aussagekräftiger Maßstab, den das zu definierende studiengangsbezogene Qualifika-

tionsprofil eigentlich darbieten sollte. Misslich und eigentlich unverständlich ist dieser 

Befund insbesondere im Hinblick auf die offenkundig komplementären Zielsetzungen, die 

nach der Darstellung in Selbstbericht und Modulhandbuch sowie den mündlichen Erläute-

rungen der Programmverantwortlichen mit den beiden Programmen verbunden sind. 

Während sich der Bachelorstudiengang Gefahrenabwehr mit Fragestellungen (nichtpoli-

zeilicher) Gefahrenabwehr und Risikokontrolle im Zusammenhang mit gesellschaftlichen 

Großschadensereignissen befasse („Sicherheits- und Risikomanagement“), ziele der Ba-

chelorstudiengang Rettungsingenieurwesen auf den unmittelbaren, insbesondere not-

fallmedizinischen, Rettungseinsatz bei eingetretenen Schadensereignissen („Krisenmana-

gement“). Während jedoch die kontextualisierende Beschreibung des beiderseitigen 

Studiengangsprofils auch die Differenzierung der Anforderungs- und Kompetenzprofile 

der Absolventen zumindest ansatzweise enthält, werden diese in den einschlägigen Lern-

zielformulierungen eben nicht expliziert. Es bleibt unklar, über welche spezifischen Kom-

petenzen Ingenieure auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr bzw. Rettungsingenieure ver-

fügen. Angesichts der Tatsache, dass die Hochschule selbst die verschiedenartigen Quali-

fikationsprofile/-kulturen der beiden Studienprogramme hervorhebt, wäre eine trenn-

scharfe Darstellung der jeweils angestrebten Kompetenzprofile für die interne und exter-

ne Kommunikation wesentlich. Zwar bestätigen die Studierenden auf Nachfrage mit gro-

ßer Bestimmtheit die im Selbstbericht aufgeführten Berufsbilder und Tätigkeitsfelder für 

die Programme, damit indirekt allerdings auch die Unschärfe der definierten Qualifikati-

onsziele. Schließlich sprechen die sehr weitgehenden inhaltlichen Gemeinsamkeiten der 

Curricula der beiden Studienprogramme für die Dringlichkeit dieser Klärung (ca. zwei Drit-

tel der Module sind in den beiden Bachelorstudiengänge identisch).  

Was nun die ingenieurspezifischen Eigenschaften dieser Studiengänge anbetrifft, so geht 

aus den in den Zielematrizen aufgeführten „Befähigungszielen“ (Qualifikationsziele) in 

Verbindung mit den zugeordneten Modulen und Modulbeschreibungen hervor, dass die 

Absolventen u. a. über grundlegende Kompetenzen in den Bereichen „Wissen und Ver-

stehen“ (natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen), „Ingenieurwissenschaftliche 

Methodik“ und in beschränktem Umfang auch: „Ingenieurwissenschaftliche Praxis“ verfü-

gen. Die kontextualisierende Beschreibung der jeweiligen fachlichen Ausbildungsgebiete, 

aber auch die genannten beruflichen Einsatzfelder der Absolventen lassen hingegen da-
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ran zweifeln, ob vor allem ingenieurmäßige Entwurfs- und Entwicklungskompetenzen 

einen nennenswerten Ausbildungsfokus darstellen. Zwar werden für beide Studiengänge 

u. a. „Forschung und Entwicklung“ als potentielle berufliche Tätigkeitsfelder genannt. 

Auffällig und mit dem jeweiligen Curriculum deutlich besser korrespondiert dagegen die 

wiederholt betonte Schnittstellen- und Managementfunktion, in welcher die Verantwort-

lichen die Absolventen ihrer Studienprogramme primär sehen.  

Ausdrücklich anzuerkennen ist, dass die Verantwortlichen nachweislich erfolgreiche An-

strengungen unternommen haben, die externen Interessenträger in den Prozess der Wei-

terentwicklung der Studiengänge einzubeziehen. Hinsichtlich der kritischen Bewertung 

der Arbeitsmarktperspektiven von Absolventen in den Studiengängen Gefahrenabwehr 

und Rettungsingenieurwesen gilt dies namentlich für die in diesem Bereich zwischenzeit-

lich hergestellten Kontakte zu und Kooperationen mit potentiellen Arbeitgebern in der 

Industrie und im öffentlichen Sektor. 

Zusammenfassend sollten im weiteren Verfahren die Qualifikationsziele aller vorliegen-

den Studienprogramme auf Studiengangsebene präzise beschrieben werden und dabei 

die jeweils zugrunde liegenden Berufsbilder und typischen Berufsfelder erkennen lassen. 

Wünschenswert wäre es zudem, die Qualifikationsziele in dieser Fassung für die relevan-

ten Interessenträger zugänglich zu machen und so zu verankern, dass diese sich darauf 

berufen können (z. B. wie bisher schon in dem jeweiligen Modulhandbuch).  

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.1: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des Kriteriums als nicht ausreichend erfüllt. 

Auf die ergänzenden Erklärungen der Hochschule zu den generischen Lernzielen gehen sie 

nachfolgend näher ein. 

Wenn die Programmverantwortlichen darauf hinweisen, nicht zuletzt deshalb generische 

Qualifikationsziele für die Studiengänge definiert zu haben, um damit das übergreifende 

und interdisziplinäre Profil der Studiengänge und der darin zu erwerbenden Kompetenzen 

zu verdeutlichen, so klingt das auf den ersten Blick plausibel. Es liegt aber in der Logik 

dieser Art allgemeiner Qualifikationsbeschreibung, gerade nicht das den vorliegenden 

Programmen Gemeinsame und das für jedes einzelne von ihnen Besondere präzise her-

auszustellen, und gerade das monieren die Gutachter an dieser Stelle. Die Festlegung von 

programmspezifischen und trennscharfen Qualifikationsprofilen liegt im Interesse einer 

wirksamen Außendarstellung der Studiengänge selbst und ist unverzichtbar, um die Plau-

sibilität und Konsistenz der inhaltlichen Zusammenstellung und Abfolge der Module nach 
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den jeweiligen Curricula sowohl extern zu dokumentieren wie intern als Prüfmaßstab für 

die Weiterentwicklung der Studienprogramme zu nutzen.  

In diesem Sinne geht es im Begutachtungsprozess darum, die Plausibilität und fachinhalt-

liche Konsistenz von Studienprogrammen anhand ihrer Curricula auf der Grundlage der 

selbstgesetzten Qualifikationsziele nachzuvollziehen, was um so schwieriger wird, je ge-

nerischer diese Qualifikationsziele definiert werden. Schon deshalb bilden ggf. unbean-

standet gebliebene generische Programm- und Qualifikationsziele, deren Bewertung nicht 

Gegenstand dieser Begutachtung ist, keine Gegeninstanz, auf die sich die Programmver-

antwortlichen hier berufen könnten. 

Es ist daher zwar durchaus zu begrüßen, dass die Programmverantwortlichen besonderen 

Wert darauf legen, die Qualifikationsziele, zugrunde liegende Berufsbilder und den Be-

rufsfeldbezug vor allem in den Modulbeschreibungen herauszuarbeiten bzw. zu präzisie-

ren. Und es spricht für die Qualitätssicherung der Studiengänge, wenn Lernziele und Be-

rufsfeldbezug auf Modulebene kontinuierlich überprüft und ggf. angepasst werden. Doch 

bildet dies keinen Ersatz dafür, zunächst auf Studiengangsebene unmissverständliche und 

differenzierte Kompetenzprofile zu definieren. Für Studierende und Studieninteressierte 

wie für externe Interessenträger (z.B. potentielle Arbeitgeber oder andere Hochschulen) 

sind spezifische und trennscharfe Kompetenzbeschreibungen, deren allgemeinen Zugäng-

lichkeit und Verankerung z.B. auf den Internetseiten der Hochschule und im Diploma 

Supplement wesentlich (z.B. bei Studiengangswahl, Bewerberauswahl oder Anerken-

nungsentscheidungen). 

Dies gilt in besonderer Weise für fachlich-inhaltlich eng benachbarte und - wie im Falle 

der beiden Studiengänge Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr - sogar komple-

mentäre Studienprogramme. Der grundsätzliche Anspruch, klare und spezifische Qualifi-

kationsziele für den Studiengang (nicht nur für die einzelnen Module) zu definieren, wird 

in solchen Fällen aus in der Natur der Sache liegenden Gründen besonders dringlich. Und 

wiederum können programmspezifische Bezüge in den Ziel- und Inhaltsbeschreibungen 

das nicht leisten - zumal die Formulierung von Lernzielen und Lehrinhalten auch in dieser 

Hinsicht nach Einschätzung der Gutachter noch deutlichen Verbesserungsbedarf aufweist. 

Nur am Rande sei nochmals auf den vermeintlichen Widerspruch zwischen der Unklarheit 

der Qualifikationsziele einerseits und der Erklärung der Studierenden im Audit, sich insge-

samt in den angegebenen Berufs-und Tätigkeitsfeldern wiederfinden zu können, einge-

gangen. Denn tatsächlich haben die Studierenden diese Identifikationsleistung ausdrück-

lich nur einer Reihe von angegebenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern und eben nicht den 

Qualifikationszielen zugeschrieben, die das doch zuallererst leisten sollten. 
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Insgesamt betrachten die Gutachter es als dringend notwendig, die Qualifikationsziele 

und die dabei in Bezug genommenen Berufsbilder und typischen Berufsfelder im Zusam-

menhang für jeden einzelnen Studiengang zu präzisieren (Wie lässt sich das Qualifikati-

onsprofil der Absolventen zusammenfassend beschreiben?; s. unten, Abschnitt F, A 1.). 

Kriterium 2.2 (a) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Die Analyse und Bewertung zu den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche 

Hochschulabschlüsse erfolgt im Rahmen des Kriteriums 2.1, in der folgenden detaillierten 

Analyse und Bewertung zur Einhaltung der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben und im 

Zusammenhang des Kriteriums 2.3 (Studiengangkonzept). 

Kriterium 2.2 (b) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Evidenzen:  

 In den allgemeinen und studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnungen 

sind die Studienverläufe und deren Organisation geregelt. 

 In den studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnungen sind die Vergabe 

der Studienabschlüsse und deren Bezeichnung geregelt. 

 In der allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung ist die Vergabe des Diploma 

Supplement verbindlich geregelt. Studiengangspezifische Muster des Diploma Supp-

lements geben Auskunft über die Einzelheiten des Studienprogramms. 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Die Vorgaben der KMK zu Studienstruktur und Studiendauer (insbesondere zu Kredit-

punktumfang, Regelstudienzeit, Umfang der Bachelor- und Masterarbeiten) werden von 

den Studiengängen eingehalten. 

Eine Profilzuordnung entfällt für Bachelorstudiengänge. Die Gutachter diskutieren mit 

den Programmverantwortlichen die Einordnung des Masterstudiengangs als forschungs-

orientiert. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Forschungsgruppe „Biomedical Systems and 

Networks in Therapy and Diagnosis“ im Bereich der Medizintechnik verschiedene Frage-

stellungen bearbeitet, von der Biomechanik (Rechnergestützte Modellierung von Kno-

chen und Geweben zur Therapieplanung und -verfolgung), medizinischer Datenverarbei-

tung und -übertragung (z.B. Gesundheitskarte) über neurobiologische Fragestellungen 

(Funktionelle Bildgebung, Schmerzstimulation), Therapietechnologie (Lithotripsie) und 

Qualitätssicherung (Ultraschall-Bildqualität) bis hin zu Hygiene- und Sensorforschung (in 

Zusammenarbeit mit dem Department Umwelttechnik). Neben Kooperationen mit In-
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dustriefirmen und (Universitäts-)Kliniken liegen auch die Aktivitäten des Departments auf 

dem Gebiet der Normung von Medizinprodukten im forschungsnahen Bereich. Für die 

Forschungsorientierung (angewandte Forschung) spricht bei alledem generell die Einbe-

ziehung der Studierenden in laufende Forschungsaktivitäten auf der Basis der Fähigkeit, 

ein erweitertes mathematisch/theoretisches Rüstzeug (z.B. Numerical Mathematics, Me-

dical Image Processing, Advanced Biosignal Processing, Modelling Medical Systems) an-

zuwenden, eigene wissenschaftliche Recherchen und Bewertungen durchzuführen und im 

Rahmen diverser Forschungsprojekte wissenschaftlich zu arbeiten. Dass die Studierenden 

aufgrund der Kooperation mit einer radiologischen Großpraxis in Forschungsprojekten 

beispielsweise auch Kompetenzen im Umgang mit bildgebenden Verfahren (CT, MR, PET, 

Röntgen, SPECT, Ultraschall) erwerben, bildet ebenfalls eine wichtige Voraussetzung zur 

Umsetzung der forschungs- und entwicklungsbezogenen Qualifikationsziele des Medizin-

technik-Studiengangs. Insgesamt bewerten die Gutachter damit die (überwiegend) for-

schungsorientierte Ausrichtung des Masterstudiengangs als ausreichend substantiiert. 

Eine Einordnung als konsekutives oder weiterbildendes Programm entfällt für Bachelor-

studiengänge. Die Gutachter können der Einordnung des Masterstudiengangs als konse-

kutives Programm folgen, da zumindest Absolventen des eigenen siebensemestrigen Me-

dizintechnik-Bachelorstudiengangs das Masterstudium konsekutiv anschließen können. 

Für jeden Studiengang wird nur ein Abschlussgrad vergeben. Der Mastergrad wird auf 

Grund eines weiteren berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses verliehen. Die Gut-

achter stellen fest, dass der Abschlussgrad „Bachelor of Science“ bzw. „Master of Science“ 

in den Medizintechnik-Studiengängen bzw. „Bachelor of Engineering“ in den Bachelorstu-

diengängen Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen entsprechend der Ausrichtung 

der Programme verwendet wird und somit die Vorgaben der KMK erfüllt sind. Das obliga-

torisch vergebene Diploma Supplement entspricht weitgehend den Anforderungen der 

KMK. Bislang werden allerdings die im Studiengang jeweils angestrebten Qualifikations-

ziele dort nicht ausgewiesen. Diese sollten in der überarbeiteten Fassung (s. die Bewer-

tung zu Krit. 2.1) auch in das jeweilige Diploma Supplement aufgenommen werden.  

Weiterhin weisen die Gutachter darauf hin, dass KMK und HRK inzwischen eine Neufas-

sung des Diploma Supplements verabschiedet haben, in der im Rahmen der Informatio-

nen zum deutschen Hochschulsystem unter Ziffer 8 auch Bezug genommen wird auf den 

Deutschen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (DQR) und die darin vorge-

nommene Zuordnung der Abschlüsse Bachelor und Master zu den Niveaustufen 6 und 7. 
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Diese Fassung des Diploma Supplement soll künftig von den Hochschulen verwendet 

werden; dies wird im Rahmen der Akkreditierung überprüft werden.4 

Mit den genannten Einschränkungen sehen die Gutachter die in diesem Abschnitt thema-

tisierten KMK-Vorgaben somit als erfüllt an. 

 

Die Zugangsvoraussetzungen der Studiengänge (A 2 der Ländergemeinsamen Struktur-

vorgaben) werden im Rahmen des Kriteriums 2.3 behandelt. 

Die Berücksichtigung der „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsyste-

men und für die Modularisierung“ wird im Zusammenhang mit den Kriterien 2.3 (Modul-

arisierung (einschl. Modulumfang), Modulbeschreibungen, Mobilität, Anerkennung), 2.4 

(Kreditpunktsystem, studentische Arbeitslast, Prüfungsbelastung), 2.5 (Prüfungssystem: 

kompetenzorientiertes Prüfen) überprüft. 

Dementsprechend werden auch die feststellten Mängel der Modulbeschreibungen in den 

nachfolgenden Bewertungsabschnitten zu Krit. 2.3 behandelt. 

Kriterium 2.2 (c) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Das Land Hamburg hat keine landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung 

von Bachelor- und Masterstudiengängen verabschiedet. 

Kriterium 2.2 (d) Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem  

Verbindliche Auslegungen des Akkreditierungsrates müssen an dieser Stelle nicht berück-

sichtigt werden. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.2: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des Kriteriums als teilweise erfüllt. 

Das Ergebnis der bereits angesprochenen Überarbeitung der Qualifikationsziele für die 

Studiengänge (programmspezifische Präzisierung) ist nach Ansicht der Gutachter auch in 

den Diploma Supplementen zu berücksichtigen (s. unten, Abschnitt F, A 1.).  

Auf die Modulbeschreibungen, für die in einigen Detailaspekten Verbesserungsbedarf 

gesehen wird, ist gesondert einzugehen (s. oben die abschließende Bewertung zu 2.3; s. 

unten, Abschnitt F, A 3.). 

                                                       
4  Vgl. https://www.hrk.de/mitglieder/arbeitsmaterialien/diploma-supplement/ (Zugriff: 10.03.2016) 

https://www.hrk.de/mitglieder/arbeitsmaterialien/diploma-supplement/
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Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass das derzeit genutzte Diploma Supplement 

nicht der von KMK und HRK gemeinsam vorgeschlagenen aktualisierten Version ent-

spricht. Die Hochschule sollte künftig diese Version verwenden. 

Kriterium 2.3 Studiengangskonzept  

Evidenzen:  

 Eine Ziele-Module-Matrix zeigt die Umsetzung der Ziele und Lernergebnisse in dem 

jeweiligen Studiengang und die Bedeutung der einzelnen Module für die Umset-

zung.  

 Eine curriculare Übersicht, aus der die Abfolge, der Umfang und der studentische 

Arbeitsaufwand der Module pro Semester hervorgehen, ist veröffentlicht (in den 

betreffenden Prüfungs- und Studienordnungen wie im jeweiligen Modulhandbuch). 

 Modulbeschreibungen, die den Lehrenden und Studierenden zur Verfügung stehen, 

zeigen u. a. die Ziele und Inhalte sowie die eingesetzten Lehrformen der einzelnen 

Module. 

 In der allgemeinen und in den studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienord-

nungen sowie den Praxissemester-Richtlinien sind Studienverläufe und deren Orga-

nisation sowie die Regelungen zur (Auslands-)Mobilität, zu Praxisphasen und zur 

Anerkennung von an anderen Hochschulen oder außerhalb der Hochschule erbrach-

te Leistungen festgelegt. 

 Die Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen sind in der Allgemeinen Zulassungs-

ordnung sowie in speziellen Auswahlordnungen für die Medizintechnik-

Studiengänge verankert. 

 Informationen über die Studiengangsvoraussetzungen sind auf den Webseiten und 

in Studienführern veröffentlicht. 

 Im Selbstbericht wird das vorhandene Didaktik-Konzept der Hochschule beschrie-

ben. 

 Die Ergebnisse interner Befragungen und Evaluationen geben Auskunft über die 

Einschätzung der Beteiligten zu Curriculum, eingesetzten Lehrmethoden und Mo-

dulstruktur/Modularisierung. 

 Statistische Daten geben Auskunft über die Studienverläufe in den jeweiligen Studi-

engängen. 

 Statistische Daten geben Auskunft über die Mobilität der Studierenden des De-

partment Medizintechnik. 
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 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Studiengangskonzept / Umsetzung der Qualifikationsziele: Grundsätzlich positiv hervor-

zuheben ist der starke und nachweisliche Anwendungsbezug der vorliegenden Studien-

programme (Kooperationen mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen, Kliniken, 

etc.; praxisbezogene Studienanteile, Praxissemester in den Bachelorprogrammen, externe 

Abschlussarbeiten). 

Aus Zielematrizen und Modulbeschreibungen ist ersichtlich, dass in allen vorliegenden 

Studienprogrammen Fachwissen und fachübergreifendes Wissen vermittelt werden und 

die Studierenden fachliche, methodische und generische Kompetenzen erwerben. Wie 

allerdings bereits angesprochen, fällt es angesichts der überwiegend generischen Formu-

lierungen zu den jeweiligen (übergeordneten) Qualifikationszielen nicht nur schwer fest-

zustellen, über welche programmspezifischen Fähigkeiten und Kompetenzen die Absol-

venten verfügen, sondern ebenso zu beurteilen, inwieweit das angestrebte Kompetenz-

profil mit dem jeweils vorgesehenen Curriculum erworben werden kann. Die Modulbe-

schreibungen (Modulziele und -inhalte), die mündlichen Erläuterungen der Modulverant-

wortlichen sowie die Studiengangsprofile, mit denen die Verantwortlichen im Selbstbe-

richt sowie in den Modulhandbüchern die akademische und professionelle Einordnung 

der Studiengänge vornehmen (s. Steckbrief, Abschnitt B) bilden jedoch eine insgesamt 

ausreichende Grundlage, um auszuschließen, dass es sich bei der unzulänglichen Lernziel-

beschreibung um den Reflex eines strukturellen Defizits handelt (und nicht lediglich um 

ein Darstellungsdefizit). Damit erscheinen die Curricula der Studiengänge prinzipiell ge-

eignet, die angestrebten (noch präzise zu formulierenden) Kompetenzprofile auf den Ge-

bieten der Medizintechnik (Bachelor und Master), der Gefahrenabwehr und des Rettungs-

ingenieurwesens (beide Bachelor) umzusetzen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass - wie an 

anderer Stelle dargelegt (s. die Bewertung zu Krit. 2.1) - ingenieurspezifische Entwick-

lungskompetenzen in den Bachelorprogrammen Gefahrenabwehr und Rettungsingeni-

eurwesen nur in beschränktem Umfang erworben werden, was mit Blick auf das spezifi-

sche Schnittstellenkompetenzprofil, das in beiden Studienprogrammen angestrebt wird, 

stimmig ist. 

Gleichwohl wirft der Blick auf die Curricula, die Modulbeschreibungen und die erwähnten 

Studiengangsprofile einige Fragen auf. Zunächst fallen die weitreichenden Gemeinsam-

keiten der beiden Bachelorstudiengänge Gefahrabwehr und Rettungsingenieurwesen auf. 

Das differente Studiengangs- und Kompetenzprofil (sehr verkürzt: technische Gefahren-

abwehr und Risikomanagement im einen, akutes medizinisches Krisen- und Notfallfallma-

nagement im anderen Fall) soll hier im Wesentlichen in einer überschaubaren Zahl 
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studiengangsspezifischer Module ausgebildet werden. Bei dieser curricularen Konzeption 

wäre grundsätzlich auch denkbar, die unterschiedlichen Risiko-, Schädigungs- und Gefahr-

szenarien, zu deren technischer und organisatorischer Bewältigung die Studierenden in 

beiden Bachelorstudiengängen ausgebildet werden sollen, zum konzeptionellen Aus-

gangspunkt für einen Studiengang mit zwei vertiefenden Schwerpunkten zu machen. Die 

Programmverantwortlichen betonen demgegenüber die aus ihrer Sicht heterogenen 

Kompetenzanforderungen sowie die verschiedenartigen Gefahr- und Risikodimensionen, 

mit denen Studierende des jeweiligen Studiengangs befasst sind. Die abstrakte Beschrei-

bung der Heterogenität der Studiengangs- und Qualifikationsprofile könnte jedoch we-

sentlich überzeugender wirken, wenn sie durch entsprechend trennscharfe programmbe-

zogene Qualifikationsziele und Modulbeschreibungen substantiiert wäre. Insofern bestä-

tigen auch die im folgenden Abschnitt thematisierten Schwächen der Modulziel- und Mo-

dulinhaltsbeschreibungen die schon für die Studiengangsebene festgestellten Defizite der 

Lernzielformulierungen (nicht bei allen, aber bei einer Reihe von studiengangstragenden 

Modulen). Andererseits ist ausdrücklich anzuerkennen, dass die Hochschule beide Studi-

engänge vor allem organisatorisch aus dem engen Kooperationsverhältnis mit ursprüng-

lich nur einem externen Kooperationspartner (Feuerwehr Hamburg bzw. Institut für Not-

fallmedizin der Asklepios Kliniken Hamburg) herausgelöst und die studiengangsbezogenen 

Kooperationen diversifiziert hat und noch weiter ausbauen will. Diese Maßnahmen plau-

sibilisieren die Beschäftigungsperspektiven der Absolventen in beiden Studienprogram-

men mit einem jeweils eigenständigen Profil. Die berichteten Ergebnisse der Absolven-

tenbefragungen aus den Jahren 2011/12 und 2015/16 (sowie der Nachbefragung aus 

2012 (Ba Gefahrenabwehr) bzw. 2012/13 (Ba Rettungsingenieurwesen)) bestätigen zu-

mindest tendenziell eine gute Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen beider Studien-

gänge. Da der Bericht allerdings keine Angabe über die Art der Beschäftigungsfelder ent-

hält, lässt sich nur schwer beurteilen, inwieweit angestrebte Qualifikationsziele, zugrunde 

liegende Berufsbilder und faktische Berufsfelder einander tatsächlich entsprechen. Hier 

bleibt letztlich nur der unsichere Schluss von der Einschätzung der Berufsrelevanz des 

Studiums durch die Absolventen. Speziell den Bezug des Studiums zur jeweiligen berufli-

chen Tätigkeit bewerten Absolventen des Bachelorstudiengangs Rettungsingenieurwesen 

dennoch durchweg deutlich schlechter, was jedoch angesichts der vergleichsweise gerin-

gen Rücklaufquote insbesondere bei der Nachbefragung 2012/13 keine pauschalisieren-

den Rückschlüsse zulässt. So erscheint es auch unter Berücksichtigung dieser Befragungs-

ergebnisse dringend angeraten, die Studiengänge Gefahrenabwehr und Rettungsingeni-

eurwesen nach Qualifikationszielen, zugrunde liegenden Berufsbildern und primären be-

ruflichen Tätigkeitsfeldern möglichst trennscharf zu beschreiben und das resultierende 

jeweilige Studiengangs- und Qualifikationsprofil intern und extern sichtbar zu kommuni-

zieren. 
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In beiden Studiengängen geht es primär um die Ausbildung interdisziplinärer technischer 

und Management-Kompetenzen, welche die Absolventen auf die Übernahme wichtiger 

Schnittstellenfunktionen in den Einsatzfeldern des präventiven und akuten Gefahren-, 

Risiko- und Notfallmanagements vorbereitet. Dass daneben auch Forschung und Entwick-

lung mögliche berufliche Tätigkeitsfelder sein könnten, wie die Hochschule angibt, ist an-

gesichts der nur nachrangig und vergleichsweise schwach ausgeprägten ingenieurspezifi-

schen Entwicklungs- und Design-Kompetenzen wenig wahrscheinlich. Für diesen Befund 

spricht auch die Absolventenstatistik des Departments, nach der der bei weitem überwie-

gende Teil der Absolventen nach Studienabschluss in die Berufstätigkeit abwandert und 

kein Masterstudium anschließt.  

Anders stellt sich dies für den Bachelorstudiengang Medizintechnik dar. Schon die Ergeb-

nisse der Absolventenstatistik zeigen einen deutlich höheren Anteil von Absolventen, 

welche im Anschluss an das Bachelorstudium ein Masterstudium aufgenommen haben, 

wenn auch bezeichnenderweise eher nicht in dem an der Hochschule angeboten eng-

lischsprachigen Master Biomedical Engineering. Leider leidet die Aussagekraft dieser Sta-

tistik unter einer noch kleineren Rücklaufquote als die oben erwähnten Befragungs-

ergebnisse. Das Studiengangs- und Kompetenzprofil (soweit letzteres sich aus der eher 

generischen Zielematrix, den Modulbeschreibungen und den mündlichen Erläuterungen 

der Programmverantwortlichen ergibt) sowie das Curriculum lassen ingenieurmäßige 

Entwurfs- und Entwicklungskompetenzen neben den grundlegenden Ingenieurkenntnis-

sen und ingenieurmäßigen Analyse-, Methoden- und Praxiskompetenzen als ein für alle 

drei Schwerpunkte gleichermaßen wichtiges Kompetenzziel erkennen. 

Für den Bachelorstudiengang Medizintechnik gewinnen die Gutachter den Eindruck, dass 

mit dem vorgesehenen Curriculum und jedenfalls nach den vorliegenden Modulbeschrei-

bungen bestimmte medizinische Basiskompetenzen noch stärker ausgebildet werden 

könnten. Dies betrifft speziell die Bereiche medizinische Terminologie, Pathologie und 

Medizinethik. Mit der medizinischen Terminologie vertraut zu sein, ist sicher eine Grund-

kompetenz des Medizintechnikers. Medizintechnische Problemstellungen und -lösungen 

überhaupt angemessen zu operationalisieren, setzt die verständige Kommunikation zwi-

schen Medizinern und Ingenieuren voraus. Die medizintechnischen Kernkompetenzen 

sind ohne die Vertrautheit mit der medizinischen Fachsprache nicht zu erreichen. Diese 

herzustellen ist also zweifellos empfehlenswert; soweit der Umgang mit der medizini-

schen Fachsprache aber de facto Ausbildungsbestandteil ist, worauf die Verantwortlichen 

hinweisen, muss dies aus den entsprechenden Modulbeschreibungen deutlicher hervor-

gehen. Weiterhin werden in nur sehr beschränktem Umfang und auch hier augenschein-

lich nur im Wahlpflichtbereich (Wahlpflichtmodul 1 – Schwerpunkt Biomechanik) Kennt-

nisse auf dem Gebiet der Pathologie vermittelt. Im Hinblick auf die diagnostischen wie 
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therapeutischen Aspekte des Bachelorstudiengangs und damit verbundene Qualifikati-

onsziele sollte auch dieser Wissensbereich aus Sicht der Gutachter gestärkt werden. 

Schließlich dürfte das recht allgemeine Lernziel „Lösungsalternativen entwickeln und vo-

rausschauend (z.B. bezüglich der Risiken) bewerten“ medizinethische Fragestellungen 

zumindest mit umfassen. Um diese Kompetenz zu erwerben, wäre daher die obligatori-

sche Behandlung u. a. medizinethischer Fragestellungen, die derzeit augenscheinlich nur 

im Wahlpflichtbereich thematisiert werden (vgl. Wahlpflichtmodul 1 in den drei Schwer-

punkten), wünschenswert.  

Zu den medizintechnischen Kernkompetenzen gehören aus Sicht der Gutachter auch 

grundlegende Kenntnisse im Bereich der medizinischen Werkstofftechnik. Nach dem vor-

liegenden Curriculum des Bachelorstudiengangs ist lediglich im Wahlpflichtbereich des 

Schwerpunkts Biomechanik die Behandlung (bio-)medizinischer Werkstoffe vorgesehen. 

Der obligatorische Erwerb von Grundkenntnissen auf diesem Gebiet wäre im Hinblick auf 

das Erreichen der angestrebten Lernziele (unabhängig vom gewählten Schwerpunkt) 

empfehlenswert. Damit würde insbesondere auch einer von den Studierenden gewünsch-

ten intensiveren Behandlung werkstofftechnischer Fragen Rechnung getragen. 

Der Studienschwerpunkt Medizinische Informatik des Bachelorstudiengangs Medizin-

technik wiederum zeigt Überschneidungen mit dem Schwerpunkt Medizinische Mess- 

und Gerätetechnik und der Studiengang als Ganzes eine vergleichsweise starke Repräsen-

tanz der Systemtheorie, während wichtige Inhalte der Medizininformatik wie z.B. E-

Health, Telemedizin, Datenschutz und Datensicherheit, Informationssysteme, Medizini-

sche Dokumentation nicht oder kaum thematisiert werden, und im Studiengang insge-

samt der digitalen Signalverarbeitung höheres Gewicht beigemessen werden könnte. Die 

Gutachter regen an, diese fachlichen Aspekte bei der Weiterentwicklung des 

Studiengangskonzepts zu erwägen. 

Modularisierung: Die Studienprogramme sind modularisiert. Dabei bilden die vielfach aus 

Vorlesung und praktischen Lehreinheiten zusammengesetzten Module zusammenhän-

gende und in sich abgeschlossene Studieneinheiten. Die Module haben von wenigen, 

fachlich begründeten Fällen abgesehen einen Umfang von fünf Kreditpunkten oder mehr. 

Bei denjenigen zusammengesetzten und häufig über zwei Semester sich erstreckenden 

Modulen, die mehrere thematisch benachbarte Lehrveranstaltungen (ggf. ergänzt um 

praxisbezogene Lehreinheiten) umfassen, bilden das die Modulbeschreibungen in einer 

Reihe von Fällen jedoch nur unzureichend ab. Vielfach sind hier Lernziele und Lehrinhalte 

lehrveranstaltungsbezogen, nicht modulbezogen ausgewiesen (z.B. Modul Thermodyna-

mik und Strömungslehre in allen Ba-Studiengängen, Modul Advanced Control Systems im 

Ma-Studiengang Biomedical Engineering) oder es ist nicht nachvollziehbar, in welcher 

Weise die Inhalte sämtlicher Teilmodule in den Modulzielen aufgegangen sind – sofern sie 
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für das Gesamtmodul formuliert sind (z.B. Modul Grundlagen Biologie im Ba Medizin-

technik). Es kommt hinzu, dass ausweislich der Modulbeschreibungen und der Gespräche 

mit Lehrenden und Studierenden auch die Prüfungen dieser mehrteiligen Module über-

wiegend lehrveranstaltungsbezogen sind. Nicht nur erweckt der Studienplan im Anhang 

zu den fachspezifischen Prüfungs- und Studienordnungen einen vor allem für die Medizin-

technik-Studiengänge teilweise anderen Eindruck, sondern es ist insoweit auch unklar, 

inwieweit ein solches Prüfungskonzept auf die Qualifikationsziele des Gesamtmoduls aus-

gerichtet ist bzw. überhaupt sein kann. Auf die erhöhte Prüfungslast, die mit diesem 

kleinteiligen Prüfungskonzept verbunden ist, wird nachfolgend noch einzugehen sein (s. 

die Bewertung zu Krit. 2.4). Hier kam es speziell auf den Eindruck an, den die Modularisie-

rung unter Berücksichtigung der Modulkonzeption in den vorliegenden Bachelor- und 

Masterstudiengängen macht. Einige zusammengesetzte Module wirken tatsächlich dispa-

rat: Die verschiedenen Modulteile weisen einen nur losen Zusammenhang auf, der auch 

in den Lehr- und Lernzielen nicht weiter plausibilisiert wird (vor allem die Module Be-

triebswirtschaft und Wissenschaftliches Arbeiten im Ba-Studiengang Medizintechnik, Sta-

tistik und wissenschaftliche Methoden in den Ba-Studiengängen Gefahrenabwehr und 

Rettungsingenieurwesen, Notfallmedizin und Qualitätsmanagement im Ba-Studiengang 

Rettungsingenieurwesen). Insgesamt erscheint es dringend angeraten, im weiteren Ver-

fahren in geeigneter Weise (u. a. in den Modulbeschreibungen) zu verdeutlichen, wie die 

mehrteiligen Module die Lernziele, Lehrinhalte und (Teil-)Modulprüfungen des Gesamt-

moduls abbilden. 

Modulbeschreibungen: Aus dem bisher Gesagten ergibt sich bereits, dass die Modulbe-

schreibungen aus Sicht der Gutachter in Einzelpunkten unbefriedigend sind und überar-

beitetet werden sollten. Dies betrifft zunächst den beschriebenen Sachverhalt, nach dem 

Bezeichnung, Lernziele und Lehrinhalte durchweg auf das jeweilige Gesamtmodul bezo-

gen sein und dessen Beitrag zu den programmbezogenen Qualifikationszielen sichtbar 

machen sollten. Im Einzelfall (z.B. Modul Wissenschaftliches Arbeiten im Ba-Studiengang 

Medizintechnik) ist der Modultitel irreführend (im Beispielfall, weil das Modul nicht nur 

eine Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten gibt) und sollte daher mit dem Modulin-

halt in Einklang gebracht werden. Es ist zu begrüßen, dass in den Studienplänen im An-

hang zu den studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnungen u. a. die erforder-

lichen und empfohlenen Modulvoraussetzungen angeführt werden (gilt nur für die Ba-

Studiengänge). Dies sollte allerdings konsistent sein mit den betreffenden Angaben in den 

Modulbeschreibungen. Sinnvoll wäre es aus studienorganisatorischer Perspektive und im 

Hinblick auf die Gesamtverantwortlichkeit der Hochschule/Fakultät für die Studiengänge 

zudem, die Modulverantwortlichkeit hauptamtlichen Lehrenden vorzubehalten und diese 

in den Modulbeschreibungen als Ansprechpartner der Studierenden auszuweisen. Die 
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nach Darstellung der Verantwortlichen bislang bewährte Praxis, verlässliche und kontinu-

ierlich eingesetzte Lehrbeauftragte mit der nötigen Fachkompetenz auch mit der Gesamt-

verantwortung für die Module zu betrauen, ist verständlich. Dennoch scheint aus den 

genannten Gründen und den in der Vergangenheit offenkundig aufgetretenen Problemen 

wichtiger Kooperationspartner, insbesondere den übernommenen Verpflichtungen in der 

Lehre gerecht zu werden, angeraten, die Modulverantwortung künftig durchgängig in der 

Fakultät zu verankern. 

Die Möglichkeiten der Studierenden zur individuellen Profilbildung in einem Wahlpflicht-

bereich sind in den Bachelorstudiengängen vergleichsweise beschränkt. Durchweg um-

fasst der Wahlpflichtbereich nur maximal zwei Module im Umfang von 10 Kreditpunkten. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Bachelorstudiengänge Gefahrenabwehr 

und Rettungsingenieurwesen in besonders intensiver Weise multidisziplinär ausgestaltet 

sind, so dass das Pflichtcurriculum verständlicherweise unverzichtbare Kompetenzen in 

einer Vielzahl von Fächern und Fachgebieten umfasst und naturgemäß weniger Raum für 

die Profilierung lässt. Da die Studierenden dieser Studiengänge einen größeren Wahl-

pflichtbereich begrüßen würden, geben die Gutachter diese Wahrnehmung als Anregung 

zur künftigen Studiengangsentwicklung an die Verantwortlichen weiter. Etwas anders 

stellt sich dagegen die Situation im Bachelorstudiengang Medizintechnik dar. Zwar um-

fasst der Wahlpflichtbereich auch dieses Studiengangs nominell 10 Kreditpunkte, die aus 

einem Fächerkanon der drei Schwerpunkte „Medizinische Mess- und Gerätetechnik“, 

„Biomechanik“ bzw. „Medizinische Informatik“ zu wählen sind. De facto beschränken sich 

die Wahlmöglichkeiten allerdings - neben der Festlegung des Schwerpunkts - auf die Wahl 

von jeweils einem oder zwei Modulen im Umfang von insgesamt fünf Kreditpunkten, da 

ein weiteres schwerpunktdefinierendes Modul obligatorisch vorgegeben ist. Der tatsäch-

lich auf ein bis zwei Module im Umfang von nur fünf Kreditpunkten beschränkte Wahlbe-

reich erlaubt kaum eine sinnvolle Schwerpunkt- und Profilbildung. Dies gilt insbesondere 

für die beiden Schwerpunkte „Medizinische Mess- und Gerätetechnik“ sowie „Medizini-

sche Informatik“, für die das obligatorische Schwerpunktmodul identisch ist (Mikropro-

zessor Technologie, Mikroprozessor Praktikum) und sich darüber hinaus mindestens drei 

weitere identische Fächer- bzw. Fächerkombinationen zur Auffüllung des Wahlpflichtbe-

reichs ergeben (Rechnergestützte Messdatenerfassung, Regulatory Affairs, 

Polymerelektronik, Studienprojekt). In der Konsequenz sollte der Wahlpflichtbereich so 

ausgestaltet werden, dass er im Rahmen der vorgesehenen Schwerpunkte sinnvolle und 

profildifferenzierende Wahlmöglichkeiten eröffnet. 

Demgegenüber ist der weitgehende Verzicht auf einen Wahl(pflicht)bereich im Master-

studiengang Biomedical Engineering (vom Biomedical Project abgesehen) aufgrund der 

angestrebten Technik-Spezialisierung (Signal Processing-, Imaging- and Control-Systems) 
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und der lediglich dreisemestrigen Dauer des Studiums - einem insgesamt also nur zwei-

semestrigen Theorie-Studium - nachvollziehbar. 

Didaktisches Konzept / Praxisbezug: Das in den Studiengängen praktizierte didaktische 

Konzept (Verbindung von seminaristischen Vorlesungen, Übungen, Laborpraktika und 

Projekten mit E- und Blended-Learning-Instrumenten) ist geeignet, die Studierenden da-

bei zu unterstützen, die angestrebten Qualifikationsziele in den einzelnen Lehrveranstal-

tungen, Modulen und im jeweiligen Studiengang als Ganzes zu unterstützen. Besondere 

Beachtung verdienen dabei die die traditionellen Didaktik-Instrumente flankierenden E- 

und Blended-Learning Angebote der Hochschule. Zur Praxisnähe der Studiengänge trägt 

besonders bei, dass mit Hilfe eines Simulationslabors komplexe und dynamische Hand-

lungssituationen in den beruflichen Handlungssituationen simuliert und der Umgang da-

mit auf Basis der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten trainiert werden können. 

Der ausgesprochene Praxisbezug stellt generell eine Stärke der vorliegenden Studienpro-

gramme dar. Laborpraktika, Projekte, Simulationen, Exkursionen und externe Abschluss-

arbeiten, unterstützt und verstetigt durch die enge Zusammenarbeit mit externen Part-

nern aus dem privaten und öffentlichem Sektor bestätigen aus Sicht der Gutachter die als 

zentrales Studiengangsziel verfolgte Befähigung der Studierenden, ingenieurmäßige Lö-

sungen für realitätsnahe Problemstellungen zu finden. Nicht zuletzt das in den Bachelor-

studiengängen obligatorisch vorgesehene Praxissemester ist ein wichtiger Baustein, um 

die Studierenden noch im Studium mit den Anforderungen, Tätigkeitsfeldern und Aufga-

ben der Praxis vertraut zu machen. Das 20-wöchige Praxissemester ist zeitlich sinnvoll in 

das jeweilige Curriculum integriert und erfüllt die Voraussetzungen für die Vergabe von 

Kreditpunkten, indem Studierende im Praxissemester durch einen Professor des Depart-

ments betreut werden und einen Abschlussbericht als Leistungsnachweis anfertigen müs-

sen. 

Auch die von allen Bachelorstudierenden der genannten Studiengänge nachzuweisende 
5Vorpraxis im Umfang von 13 Wochen belegt die prinzipielle Bedeutung, welche die Fa-

kultät dem Praxisbezug des Studiengangs zumessen. Darüber hinaus spielt die Vorpraxis 

eine wichtige Rolle bei der Studiengangswahl und der Orientierung über den Studiengang. 

Die Vorgabe, nach der acht Wochen der Vorpraxis vor der Aufnahme des Studiums nach-

zuweisen sind, gewährleistet ihre Orientierungsfunktion in diesem Sinne. 

Zugangsvoraussetzungen: Der nach den geltenden Auswahlordnungen auf der Basis von 

einem oder mehreren Auswahlkriterien (Note der Hochschulzugangsberechtigung ggf. 

kombiniert mit Noten aus Pflichtkursen oder einschlägigen Einzelnoten, schriftlichen 

                                                       
5  Vgl. unter: http://www.haw-navigator.de/mt/ (Zugriff: 12.03.2016) 

http://www.haw-navigator.de/mt/
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Auswahltests, Auswahlgespräche etc.) gesteuerte Zugang zu den Bachelorstudiengängen 

kann prinzipiell zur Auswahl fachlich geeigneter Studierender beitragen. Dies insbesonde-

re dann, wenn man flankierende Maßnahmen wie die obligatorische Vorpraxis sowie das 

ergänzende Angebot von Orientierungshilfen bei der Studienwahl („Studienwahl-

Navigator“) und Online-Selbsttests („HAW Navigatoren“), deren Ergebnisse nicht bewer-

tet werden und ebenfalls Orientierungshilfe geben sollen, berücksichtigt. Dass die Hoch-

schule in ihrem Beratungs- und Betreuungskonzept den gesamten Student-Life-Cycle ab-

bildet, kann als ein vorbildliches Instrument betrachtet werden, um die potentiellen Stu-

dienbewerber in der Orientierungsphase über Inhalte und Anforderungen der Studien-

gänge frühzeitig zu informieren und die Studienanfänger beispielsweise über das Angebot 

von Video-gestützten Vorkursen und besonderen Tutorien auf ihrem jeweiligen Kenntnis-

stand (speziell in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern) „abzuholen“. Mit 

diesem kohärenten Betreuungskonzept dokumentiert die Hochschule eindrucksvoll, wie 

die Erfolgschancen der Studierenden durch auf die Vorqualifikation der Studienanfänger 

zugeschnittene Unterstützungsangebote verbessert werden sollen. Über ein systemati-

sches Monitoring des Studienerfolgs, das laut Auskunft hochschulweit etabliert werden 

soll und auf den kumulativen Kreditpunkterwerb im IST/SOLL-Vergleich ausgerichtet ist, 

kann die Wirksamkeit dieser und anderer Maßnahmen, die für die späteren Studienpha-

sen getroffen werden, überprüft werden.  

Für den Masterstudiengang Biomedical Engineering sind besondere qualitative Kriterien6 

sowie die Vergabe der Studienplätze in einem Auswahlverfahren7 definiert. Grundsätzlich 

hat die Hochschule damit Zugangsbedingungen definiert, die nachvollziehbar auf eine 

Auswahl fachlich geeigneter Studierender zielen und so zur Qualitätssicherung der Studi-

engänge beitragen. Erläuterungsbedürftig erscheint allerdings, was unter einem Ab-

schluss in einer „nahestehenden technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung“ 

zu verstehen ist, der demnach ebenfalls (in Verbindung mit den sonstigen Voraussetzun-

gen) zugangsberechtigend sein kann. Die Gutachter können verstehen, dass sich eine ab-

schließende Aufzählung von Bachelor- oder Diplomstudiengängen, welche die notwendi-

gen fachlichen Voraussetzungen für den Masterstudiengang Biomedical Engineering 

schaffen, weder sinnvoll noch möglich ist. Andererseits wäre es - wenn das Department 

einem größeren Kreis potentiell geeigneter Bewerber den Zugang zum Masterstudien-

gang ermöglichen will - unter Transparenzgesichtspunkten wünschenswert, dass sich Ab-

solventen solcher „nahestehender“ Studiengänge nach den Kriterien auch direkt ange-

sprochen fühlen können. Nicht zuletzt läge dies im Interesse der Hochschule selbst, für 

                                                       
6  Abschluss eines Bachelor- oder Diplom-Studiengangs Medizintechnik oder in einer „nahestehenden tech-

nischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtung“, Durchschnittsnote für den ersten Studienabschluss 
sowie Englisch- und ggf. Deutsch-Sprachkenntnisse eines festgelegten Niveaus. 

7  Erstellung einer Rangliste nach festgelegten Kriterien. 
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eine klare externe Kommunikation mit potentiellen Studienbewerbern zu sorgen. Weiter-

führend in diesem Sinne könnte es z.B. sein, den angesprochenen Bewerberkreis über die 

für das Masterstudium unverzichtbaren Kompetenzen präziser zu definieren. 

Anerkennungsregeln / Mobilität: Die Regelung zur Anrechnung von an anderen Hochschu-

len erbrachten Leistungen oder absolvierten Studienzeiten (§ 24 APO) erfüllt die Anforde-

rungen der Lissabon-Konvention nur teilweise. Zwar ist sie kompetenzorientiert; doch 

könnte dabei deutlicher zum Ausdruck gebracht werden, dass nicht die Feststellung der 

Gleichwertigkeit erworbener Kompetenzen im Zentrum der Prüfung steht, sondern dass 

diese bei Feststellung wesentlicher Unterschiede zur Nichtanerkennung als begründungs-

pflichtigem Ausnahmefall führt. Obgleich weiterhin ausdrücklich festgelegt ist, dass bei 

Vorliegen der definierten Voraussetzungen ein Rechtsanspruch auf Anrechnung besteht, 

ergibt sich die Begründungspflicht der Hochschule bei Nichtanerkennung daraus aber nur 

konkludent und ist nicht evident. Die Formulierungen sollten in den monierten Punkten 

überprüft und ggf. angepasst werden. 

Die Hochschule hat explizite Einschränkungen der Anwendbarkeit der Lissabon-

Konvention statuiert. Demnach soll eine Anrechnung von Bachelor- und Masterarbeiten 

sowie grundsätzlich von mehr als 50% der Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

nicht zulässig sein. Dies steht im Widerspruch zu der bisher vom Akkreditierungsrat ver-

tretenen weiten Lesart der Lissabon-Konvention und würde eine entsprechende Anpas-

sung dieser Formulierung erforderlich machen. Unter Berücksichtigung einer davon in 

Einzelfällen abweichenden Länderpraxis hat der Akkreditierungsrat die Kultusminister-

konferenz um eine Klärung und ländergemeinsame Verständigung über die Reichweite 

der Lissabon-Konvention gebeten. Der Sachverhalt selbst ist nach derzeitiger Beschlussla-

ge zu beauflagen, wobei eine diesbezügliche Auflage ggf. bis zur verbindlichen Klärung 

durch die KMK ausgesetzt werden würde. 

Die Regelung des § 24 Abs.2 wird trotz der vergleichsweise beschränkten Regelungs-

reichweite als den KMK-Vorgaben hinreichend entsprechende Regelung zur Anerkennung 

von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kompetenzen betrachtet. 

Hochschule und Fakultät legen dem Thema Internationalisierung offenkundig großes Ge-

wicht bei. Es sollen sowohl internationale Studierende für ein Studium an der HAW Ham-

burg gewonnen, als auch die Mobilität der eigenen Studierenden erhöht werden. Die Ak-

tivitäten des International Office, ein „weBuddy-Programm“ genanntes Betreuungsange-

bot, in dessen Rahmen erfahrene Studierende der Hochschule internationale Studienan-

fänger unterstützen, das sog. Internationale Semester mit englischsprachigen Vorlesun-

gen, Seminaren  und Laborpraktika, für die in den Bachelorstudiengängen anrechenbare 

Kreditpunkte vergeben werden, und nicht zuletzt englischsprachige Masterstudiengänge 
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wie der Masterstudiengang Biomedical Engineering unterstreichen die strategische Ziel-

setzung der Hochschule eindrucksvoll. Im Gespräch zeigen sich die Studierenden über die 

vielen Angebote und Aktivitäten jedoch nur unzureichend informiert, was sicher teilweise 

dem Umstand zuzuschreiben ist, dass vor allem diejenigen Studierenden sich eingehender 

darüber informieren, die selbst ein Interesse an einem Auslandsstudienaufenthalt haben. 

Dennoch sollten Hochschule und Fakultät überlegen, auf welche Weise ggf. noch wirksa-

mer über das bestehende Angebot informiert werden könnte.  

Die absoluten Zahlen von Incoming-Studierenden und Outgoing-Studierenden sind nach 

dem für 2015 berichteten Stand für Fakultät und studiengangstragendes Department 

Medizintechnik eher klein. Mit Blick auf das Department könnte dies auch daran liegen, 

dass im Curriculum der Bachelorstudiengänge ein sog. Mobilitätsfenster für Auslandsstu-

dienaufenthalte nicht eingerichtet ist. Zwar bietet sich das Praxissemester hierfür an und 

wird in Einzelfällen auch zu diesem Zweck genutzt, doch handelt es sich dabei eben nicht 

um einen Studienaufenthalt an einer anderen Hochschule. Ein solcher setzt vielmehr in 

aller Regel - wie im Gespräch mit den Studierenden deutlich wird - die aufwändigere vor-

herige Abstimmung von äquivalenten und deshalb anerkennungswürdigen Lehr-

/Lerninhalten mit den Betreuern der Hochschule voraus. Zwar können Hochschule und 

Fakultät/Department auf zahlreiche internationale Hochschulpartnerschaften (namentlich 

in TEMPUS-Programmen zum Studierenden-/Lehrendenaustausch) verweisen, doch erklä-

ren beispielsweise die Programmverantwortlichen der Studiengänge Gefahrenabwehr 

und Rettungsingenieurwesen, derzeit dabei zu sein, internationale Partnerhochschulen 

mit passenden Programmen zu identifizieren, um den Studierenden entsprechende Opti-

onen bieten zu können. Dies deckt sich mit der Einschätzung und den Bedürfnissen der 

Studierenden. Die Gutachter halten die bestehenden und berichteten Aktivitäten zur 

Stärkung der Mobilität der Studierenden für nachdrücklich unterstützens- und empfeh-

lenswert. 

Studienorganisation: Hinsichtlich der Studienorganisation ist zunächst die generelle Zu-

friedenheit der Studierenden mit der Organisation und Durchführung der vorliegenden 

Studienprogramme positiv festzuhalten. 

Im Falle der beiden Medizintechnik-Studiengänge bildet der doppelte Einschreibturnus 

eine kapazitative Herausforderung. Diese wird im Bachelorstudiengang offenkundig durch 

ein ressourcenintensives semestriges Modulangebot bewältigt. Im Masterstudiengang ist 

aufgrund des nur jährlichen Angebotsturnus von einer Reihe von Modulen ein verzöge-

rungsfreies Studium bei Studienbeginn im Sommer- wie im Wintersemester nicht selbst-

verständlich. Selbst wenn man berücksichtigt, dass die Module laut Modulbeschreibun-

gen als unabhängige Einheiten konzipiert sind, stellt sich die Frage zumindest im Hinblick 

auf diejenigen mehrteiligen Module, die sich über beide Theoriesemester erstrecken. 
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Nach den verfügbaren Informationen bleibt unklar, wie hier sichergestellt wird, dass die 

fachlich und/oder didaktisch konsekutiven Modulteile (meist Vorlesung, Praktikum) un-

abhängig vom Studienbeginn im Sommer- oder im Wintersemester verzögerungsfrei ab-

solviert werden können. Die Verantwortlichen werden gebeten, im Rahmen der Stellung-

nahme zum Auditbericht exemplarische Studienverlaufspläne für den Studienbeginn im 

Winter- oder Sommersemester vorzulegen oder andere geeignete Nachweise zur Klärung 

dieser Frage nachzuliefern. 

In den Bachelorstudiengängen ist nach den vorliegenden Studienverlaufs- und Studiener-

folgsstatistiken zu beobachten, dass ein überwiegender Anteil der Absolventen das Studi-

um nicht in der Regelstudienzeit abschließt. Die Hochschule verweist in diesem Zusam-

menhang vor allem auf eine parallele zeitintensive Erwerbstätigkeit oder ehrenamtliche 

Tätigkeit (letzteres in den Studiengängen Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen). 

Die Studierenden machen auf Nachfrage auch die Studienplanung im Abschlusssemester, 

in dem parallel zur Bachelorarbeit noch einige, teilweise fachlich anspruchsvolle Module 

zu absolvieren seien, für Verzögerungen beim Studienabschluss verantwortlich. Die Pro-

grammverantwortlichen und Lehrenden bestätigen dieses Argument aus ihrer Erfahrung 

nicht. Nach ihrer Einschätzung ist der parallele Besuch von Lehrveranstaltungen grund-

sätzlich realisierbar und können Verzögerungen eher auf verbliebene Prüfungen zurück-

geführt werden. Zudem sei eine zeitlich geblockte Durchführung der Module gerade auf-

grund der unterschiedlichen individuellen Studienplanung der Studierenden kaum mög-

lich. Die Gutachter können nicht beurteilen, ob die Aussage der Studierenden oder die 

der Programmverantwortlichen die Ursachen für die offensichtlichen Probleme bei der 

Einhaltung der Regelstudienzeit zutreffend benennen. Gleichwohl dürfte es sinnvoll sein, 

die Einhaltung der Regelstudienzeit in den Bachelorstudiengängen insbesondere mit Blick 

auf die Studienorganisation im Abschlusssemester zu beobachten, um erforderlichenfalls 

die Studierbarkeit des Abschlusssemesters durch geeignete curriculare oder studienorga-

nisatorische Maßnahmen zu verbessern. 

Zur Berücksichtigung der Belange der Studierenden sind die betreffenden Ausführungen zu 

Kriterium 2.4 zu vergleichen. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.3: 

Die Gutachter bewerten das Kriterium als in einigen Punkten (Modularisierung/Modul-

beschreibungen, Gestaltung des Wahlpflichtbereichs (Ba Medizintechnik), Zugangsrege-

lung (Ma Biomedical Engineering), Anerkennungsregelungen) nicht erfüllt. Auf ergänzen-

de Kommentare der Programmverantwortlichen in der Stellungnahme gehen die Gutach-

ter nachfolgend ein. 
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In ihrer Stellungnahme erklären die Programmverantwortlichen, die Feststellung nur ba-

saler ingenieursspezifischer Entwurfs- und Planungskompetenzen in den Bachelorstudi-

engängen Rettungsingenieurwesen und Gefahrenabwehr nicht nachvollziehen zu können. 

Sie halten es für wichtig darauf hinzuweisen, dass beide Programme „selbstverständlich 

auf Konzeption, Entwicklung und Erprobung von Problemlösungen abzielen“, eine „Re-

duktion der Qualifizierungsziele auf Befähigungen zur Planung und Ausführung von Maß-

nahmen der medizinischen bzw. technischen Gefahrenabwehr alleine [...] nicht zielfüh-

rend (wäre) und dass „Unternehmen und Behörden [...] unsere Absolventen vielmehr 

gerade aufgrund ihrer Entwurfs- und Entwicklungskompetenzen in Bezug auf interdiszip-

linäre und fachübergreifende Problem- und Fragestellungen (schätzen)“. Dem ist nicht zu 

widersprechen: „Schnittstellen“-Kompetenzen in diesem umfassenden Sinne, die Analyse, 

Bewertung, Planung, Entwicklung und Ausführung von interdisziplinären und fächerüber-

greifenden Aufgabenstellungen hindeuten, sind zweifellos kennzeichnend für das 

Studiengangsprofil und auch das Kompetenzprofil der Absolventen beider Studienpro-

gramme. Diese Art von Entwicklungs- und Entwurfskompetenzen, die weniger auf die 

technische Lösung von Problemen auf dem Gebiet der medizinischen bzw. technischen 

Gefahrenabwehr als auf deren Bewältigung aus übergreifender, technische wie nicht-

technische (rechtliche, ökonomische, ökologische, gesellschaftliche etc.) Aspekte mit ein-

beziehender Management-Perspektive abzielt, ist mit der angesprochenen Bewertung der 

Gutachter allerdings gar nicht gemeint, die sich vielmehr auf ingenieurspezifische, techni-

sche Entwicklungs- und Entwurfskompetenzen im engen Sinne bezieht. Dass die Absol-

venten auch über ein Grundverständnis von technischen Entwurfs- und Konstruktionsauf-

gaben verfügen müssen, um diejenigen Analyse-, Planungs-, Entwicklungs- und Durchfüh-

rungskompetenzen zum Einsatz zu bringen, die ihren spezifisch interdisziplinären Aufga-

benfeldern entsprechen ist nicht zu bezweifeln. Dass dieses Grundverständnis aber nicht 

vergleichbar ist mit den technischen Entwicklungs- oder konstruktiven Know-how, das 

jeder Elektroingenieur, Maschinenbauer, Bauingenieur grundsätzlich besitzen muss, liegt 

aber ebenfalls auf der Hand und steht im Einklang mit dem angestrebten Qualifikations-

profil der Absolventen. Daher sehen die Gutachter in diesem Punkt auch keinen weiteren 

Handlungsbedarf. 

Um die im Bachelorstudiengang Medizintechnik angestrebten Qualifikationsziele besser 

erreichen zu können, halten die Gutachter es aus dem im Bericht dargelegten Gründen 

für empfehlenswert, Basiskompetenzen der Studierenden in bestimmten Bereichen zu 

stärken. Aus demselben Grund ist es wünschenswert, dass die Studierenden auch über 

grundlegende Kenntnisse auf dem Gebiet der medizinischen Werkstofftechnik verfügen. 

Zu beiden Sachverhalten hatten die Gutachter am Audittag entsprechende Empfehlungen 

ausgesprochen, die sie bestätigen (s. unten, Abschnitt F, E 6.und E 7.). 
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Das Schwerpunkt-Konzept für den Wahlpflichtbereich des Bachelorstudiengangs Medizin-

technik überzeugt - wie oben dargelegt - in der vorliegenden Form nicht. Hier erscheinen 

curriculare Anpassungen erforderlich, die sinnvolle und profildifferenzierende Wahlmög-

lichkeiten eröffnen, ob im Rahmen dieser oder anderer Schwerpunkte oder unter Verzicht 

auf die Einrichtung von Schwerpunkten (s. unten, Abschnitt F, A 7.). 

Die von den Gutachtern kritisch gesehenen Aspekte der Modularisierung wurden von den 

Programmverantwortlichen, wie die Stellungnahme vermuten lässt, in wesentlichen 

Punkten missverstanden. Zunächst sind es in der Tat nicht „zahlreiche“ Module, die den 

Gesamteindruck eines „kleinteiligen“ curricularen Konzepts erwecken, sondern „zahlrei-

che der zusammengesetzten Module“. Dieser Unterschied ist durchaus wesentlich für die 

Bewertung von Modularisierungs- und Prüfungskonzept, soweit es insbesondere die be-

troffenen mehrteiligen Module betrifft. Keineswegs liegt es in der Absicht der Gutachter, 

in die fachlich-inhaltliche „Gestaltungskompetenz und -freiheit der Lehrenden“ einzugrei-

fen. Dass diese mit „gestaltungsoffenen Lernzieldefinitionen“ in Verbindung gebracht 

wird, ist entweder selbstverständlich, wenn damit gemeint ist, dass Lernziele per se die 

keine fachinhaltlichen Festlegungen für ihre Umsetzung enthalten. Oder aber - da die 

Programmverantwortlichen in der Stellungnahme durchweg eine angemessene Differen-

zierung von Lernzielen auf Studiengangs- und Modulebene vermissen lassen - die Formu-

lierung spielt auf die generischen und in diesem Sinn „gestaltungsoffenen“ Qualifikations-

ziele an, die für die vorliegenden Studienprogramme definiert wurden und an anderer 

Stelle ausführlich kritisch diskutiert sind (s. oben die Bewertungen zu Krit. 2.1). Dieser 

letztgenannten Lesart wäre jedoch grundsätzlich zu widersprechen. Wie wiederholt her-

vorgehoben, ist die Hochschule und sind die Programmverantwortlichen selbstverständ-

lich autonom in der Festlegung der Qualitätsziele der Hochschule bzw. der Qualifikations-

ziele der Studienprogramme. Doch müssen diese Ziele aussagekräftig und transparent für 

die Interessenträger sein und in nachvollziehbarer Weise als Maßstab für die Maßnahmen 

zur Umsetzung eben dieser Ziele gelten können (curriculare Inhalte im Falle von Studien-

gängen). Eben dies lassen die (generisch) definierten Qualifikationsziele in der derzeitigen 

Formulierung auf Studiengangs- und teilweise auch auf Modulebene kaum zu (s. oben die 

ausführliche Diskussion unter Krit. 2.1).  

Ebenfalls bestehen keinerlei grundsätzliche Bedenken gegen mehrteilige Module. Und es 

wird auch nicht bestritten, sondern vielmehr ausdrücklich unterstellt, dass es „sachlogi-

sche Überlegungen“ sind, welche die Zusammenfassung mehrerer Lehrveranstaltungen 

zu einem Modul nahelegen. In den studiengangsbezogenen Dokumenten und insbeson-

dere in den Modulbeschreibungen - und das wird in der Argumentation der Programm-

verantwortlichen nicht konsequent beachtet - muss dieser Sachzusammenhang angemes-

sen abgebildet sein; Lernzieldefinitionen und Darstellung der Lehrinhalte müssen insoweit 
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das Gesamtmodul überzeugend repräsentieren. Analog gilt das Gesagte für die in den 

mehrteiligen Modulen vorgesehenen lehrveranstaltungsbezogenen Teilprüfungen (vgl. 

hierzu die abschließenden Bewertungen zu Krit. 2.4 und 2.5). Beides finden die Gutachter 

in der vorliegenden Modularisierung (der mehrteiligen Module) nicht angemessen umge-

setzt, und eben dies bedingt den erwähnten Eindruck der „Kleinteiligkeit“. An der hierzu 

am Audittag formulierten Auflage halten die Gutachter daher nachdrücklich fest (s. unten, 

Abschnitt F, A 2.). 

Mit Blick auf diesen Sachverhalt und in einigen anderen Punkten ist nach Auffassung der 

Gutachter eine zeitnahe Überarbeitung der Modulbeschreibungen erforderlich. Die ur-

sprünglich dazu vorgeschlagene Auflage wird bestätigt (s. unten, Abschnitt F, A 3.). 

Aus den in der vorläufigen Bewertung dargelegten Gründen erscheint es zudem empfeh-

lenswert, die Modulverantwortlichkeit nach Möglichkeit durchgängig hauptamtlich Leh-

renden der Hochschule vorzubehalten, selbst wenn sie der Sache nach auch von externen 

Lehrenden übernommen werden könnte (s. unten, Abschnitt F, E 1.). 

Aus Transparenzgründen, die in der vorläufigen Gutachterbewertung näher ausgeführt 

wurden, halten die Gutachter es für dringend angezeigt, in der Zugangsregelung z.B. 

durch die Beschreibung von vorausgesetzten Kompetenzen konkreter zu benennen, wel-

che Absolventen „nahestehender“ technischer oder naturwissenschaftlicher Studiengän-

ge über die erforderlichen Studienvoraussetzungen verfügen. An der hierzu am Audittag 

vorgeschlagenen Auflage halten sie fest (s. unten, Abschnitt F, A 8.). 

Aus den oben dargelegten Gründen ist die Anerkennungsregelung der Hochschule mit 

Blick auf die Beweislastumkehr anzupassen (s. unten, Abschnitt F, A 4.). Hinsichtlich der 

sachlichen Beschränkung der Anerkennungsmöglichkeiten (Ausschluss von Abschlussar-

beiten und mehr als 50% von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen) muss, wie 

oben dargelegt, nach bisher geltendem Verständnis der Lissabon-Konvention eine Auflage 

ausgesprochen werden, die allerdings bis zu einer verbindlichen Entscheidung der KMK zu 

einer dazu anhängigen Vorlage des Akkreditierungsrates suspendiert wird (s. unten, Ab-

schnitt F, A 5.). 

Über die ausdrücklich positiv hervorzuhebenden Maßnahmen der Hochschule zur Inter-

nationalisierung könnte effektiver informiert werden, wie das Gespräch mit den Studie-

renden offenbart hat. In diesem Zusammenhang werden speziell die Anstrengungen des 

Departments unterstützt, in den Bachelorstudiengängen Möglichkeiten zu Studienauf-

enthalten an ausländischen Hochschulen curricular (besser) zu integrieren. Eine hierzu 

ursprünglich vorgeschlagene Empfehlung dazu wird von den Gutachtern aufrecht erhal-

ten (s. unten, Abschnitt F, E 4.). 
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Dass der Studienabschluss in den Bachelorstudiengängen vielfach nicht in der Regelstudi-

enzeit erreicht wird, sollte - wie in der vorläufigen Gutachterbewertung näher begründet 

- im Hinblick auf die Rolle, die dabei der Studienorganisation im Abschlusssemester zu-

kommt, beobachtet werden, um ggf. mit geeigneten Maßnahmen gegensteuern zu kön-

nen. Hierzu schlagen die Gutachter eine Empfehlung vor (s. unten, Abschnitt F, E 5.). 

Die Gutachter nehmen die (geänderten) empfohlenen Studienpläne für den Studienbe-

ginn des Masterstudiengangs Biomedical Engineering im Sommersemester bzw. im Win-

tersemester zur Kenntnis. Die Aufnahme der Studienpläne in die Prüfungs- und Studie-

nordnung ist zu begrüßen. Die Gutachter gehen davon aus, dass mit den Änderungen das 

verzögerungsfreie Studium unabhängig vom Studienbeginn gewährleistet werden kann, 

erwarten allerdings die Vorlage der geänderten Prüfungs- und Studienordnung des Mas-

terstudiengangs im weiteren Verfahrensverlauf (s. unten, Abschnitt F, zusätzliche A 9.). 

Zugleich machen sie darauf aufmerksam, dass die angepassten Studienpläne nun Inkon-

sistenzen zu den Angaben zum Angebotsrhythmus in den vorliegenden Modulbeschrei-

bungen aufweisen (z.B. für die Module Mathematics, Advanced Imaging, Advanced Bio-

signal Processing, Application of Imaging Modalities, Advanced Control Systems). Diese 

Inkonsistenzen müssen im Zuge der Überarbeitung der Modulbeschreibungen behoben 

werden. Die vorgeschlagene Auflage zu den Modulbeschreibungen wird entsprechend 

ergänzt (s. unten, Abschnitt F, A 3.). 

Kriterium 2.4 Studierbarkeit 

Evidenzen:  

 Studienpläne, aus denen die Abfolge, der Umfang und der studentische Arbeitsauf-

wand der Module pro Semester hervorgehen, sind sowohl auf den Internetseiten 

der Studiengänge als auch als Anlage zu den studiengangsspezifischen Prüfungs- 

und Studienordnungen veröffentlicht. 

 Die Modulbeschreibungen geben Auskunft über den studentischen Arbeitsaufwand 

in den einzelnen Modulen.  

 Die Modulbeschreibungen geben Auskunft über die Prüfungsanzahl in den einzel-

nen Modulen inklusive der Abschlussarbeiten. 

 Die Studienpläne zeigen grundsätzlich auch die Prüfungsverteilung über die Semes-

ter und die Prüfungsbelastung pro Semester. 

 Die allgemeinen und studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnungen 

enthalten alle prüfungsrelevanten Regelungen zu den Studiengängen inklusive be-

sonderer Bestimmungen für Studierende mit Behinderungen. 
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 Die allgemeine Prüfungs- und Studienordnung regelt die Kreditpunktezuordnung 

hochschulweit. 

 Im Selbstbericht werden das vorhandene Beratungs- und Betreuungskonzept der 

Hochschule dargestellt. 

 Die Ergebnisse aus internen Befragungen und Evaluationen geben Auskunft über die 

Einschätzung der Prüfungsorganisation, des studentischen Arbeitsaufwandes und 

der Betreuungssituation seitens der Beteiligten. 

 Statistische Daten geben Auskunft über die Durchschnittliche Studiendauer und die 

Studienabbrecherquote.  

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Eingangsqualifikationen / Studienplangestaltung: Hierzu sind die einschlägigen Erörterun-

gen unter Krit. 2.3 zu vergleichen. 

Studentische Arbeitslast: Die studentische Arbeitslast pro Modul und Semester scheint 

nach den vorliegenden Studienplänen und unter Berücksichtigung der Einschätzung der 

Studierenden insgesamt akzeptabel. Dabei ist positiv festzustellen, dass im Rahmen der 

Lehrveranstaltungsevaluation regelmäßig auch die Arbeitslast erhoben wird (Vor- und 

Nachbereitung, aufgrund des frühen Erhebungszeitpunktes allerdings ohne die Zeit für die 

Prüfungsvorbereitung), um im Falle von auffälligen Ergebnissen Anpassungen bei der Kre-

ditpunktvergaben oder beim inhaltlichen Zuschnitt der Module vornehmen zu können. 

Dies scheint sich bisher bewährt zu haben; wesentliche Anpassungen werden nicht be-

richtet, was insgesamt durch das Urteil der Studierenden bestätigt wird (s. oben). Die Ver-

teilung der Arbeitslast pro Semester ist allerdings in den Studienplänen nicht direkt aus-

gewiesen. Studienverlaufspläne, in denen die Semesterlage der Module und Modulteile 

sowie die Arbeitsbelastung der Studierenden pro Semester unmittelbar graphisch darge-

stellt sein würden, wären sicher hilfreich.  

Der allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung lässt sich lediglich entnehmen, dass pro 

Kreditpunkt 25 - 30 Stunden an studentischer Arbeitslast veranschlagt werden. Nach den 

Arbeitslast-Angaben in den Modulbeschreibungen der vorliegenden Studiengänge wer-

den durchgängig 30 Stunden pro Kreditpunkt veranschlagt. Verbindlich geregelt ist dies in 

den studiengangsrelevanten Ordnungen hingegen offenkundig nicht. Gemäß der diesbe-

züglichen KMK-Vorgabe8 sollte dies im weiteren Verfahren noch geschehen. 

                                                       
8  Vgl. Ländergemeinsame Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen 

i.d.F. vom 04.02.2010 - Auslegungshinweise, S. 6 zu Ziffer 5. 
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Prüfungsbelastung und -organisation: Bereits an anderer Stelle wurde erwähnt, dass spe-

ziell in den Bachelorstudiengängen das Curriculum namentlich in den zahlreichen zusam-

mengesetzten Modulen einen mitunter kleinteiligen Eindruck macht. Dieser tritt vor allem 

in der Prüfungskonzeption deutlich hervor, da die Prüfungen in der Regel lehrveranstal-

tungsbezogen sind. Daran ändern auch die eher irreführenden Angaben zu den Modul-

prüfungen speziell im Bachelorstudiengang Medizintechnik nichts, wo für die hier ein-

schlägigen Module de facto mehrteilige Modulabschlussprüfungen angeführt werden 

(gleich ob formal in einer Prüfung zusammengefasst oder in mehreren Teilprüfungen). 

Unübersehbar ist das kleinteilige Prüfungskonzept hingegen in den beiden Bachelorstudi-

engängen Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen. Von diesem Befund ist die di-

daktisch sinnvolle Kombination von semesterbegleitenden Leistungsnachweisen in den 

laborpraktischen Veranstaltungen und modulabschließenden Prüfungen im eigentlichen 

Prüfungszeitraum explizit ausgenommen. Die tatsächliche Prüfungsbelastung der Studie-

renden pro Semester lässt sich aus den vorliegenden Studienplänen aber nur mit Mühe, 

für den Bachelorstudiengang Medizintechnik aus dem genannten Grund gar nicht erken-

nen. Zur abschließenden Beurteilung der Prüfungsverteilung und tatsächlichen Prüfungs-

last pro Semester bitten die Gutachter, eine aussagekräftige Übersicht über die semes-

terweise anfallenden Modul(teil)prüfungen für alle Studiengänge nachzureichen. Unab-

hängig davon gilt es zu berücksichtigen, dass die Programmverantwortlichen und Lehren-

den Teil-Prüfungen vor allem mit Blick auf die durchschnittlich besseren Ergebnisse ge-

genüber größeren, zusammenfassenden Modulprüfungen bevorzugen. Insgesamt werden 

sie darin von den Studierenden unterstützt, die deshalb erwartungsgemäß die Prüfungs-

belastung weder punktuell noch insgesamt monieren, auch wenn sie sie als anspruchsvoll 

bewerten. Akzeptabel wäre eine sehr kleinteilige Prüfungskonzeption aber nur dann, 

wenn das dahinter stehende Prüfungskonzept eindeutiger als es nach den vorliegenden 

Informationen möglich ist, als kompetenzorientiert bewertet werden könnte (s. die Be-

wertungen unter Krit. 2.3 (Modularisierung) und unter Krit. 2.5). 

Die Prüfungsorganisation, einschließlich der Regelung der Prüfungszeiträume, der über-

schneidungsfreien Terminierung von Prüfungen, des Angebots und der Durchführung von 

Wiederholungsprüfungen, der Korrekturfristen etc., wird von den Beteiligen als angemes-

sen beurteilt und unterstützt somit augenscheinlich das Erreichen der angestrebten Qua-

lifikationsziele. 

Das Prüfungssystem wird im Übrigen eingehend unter Kriterium 2.5 behandelt.  

Beratung / Betreuung: Die Beratungs- und Betreuungsangebote der HAW Hamburg be-

ziehen fachliche und überfachliche Aspekte mit ein und sind auf den gesamten Student-

Life-Cycle ausgerichtet. Dabei sind sie, erkennbar beispielsweise im Studienerfolgsmoni-

toring oder bei den Studierendenbefragungen in unterschiedlichen Studienphasen, eng 
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mit dem Qualitätsmanagementkonzept der Hochschule verknüpft. Mit dieser Verkopp-

lung hat die Hochschule zugleich gute Voraussetzungen für eine zielgerichtete Qualitäts-

verbesserung in den Studienprogrammen geschaffen. Das positive Urteil der Studieren-

den über die Beratungs- und Betreuungsangebote und deren Responsivität im Hinblick 

auf die unterschiedlichen Formen studentischen Feedbacks bestätigen diesen generellen 

Befund. 

Studierende mit Behinderung: Im Rahmen der allgemeinen Beratungs- und Betreuungsan-

gebote finden die Bedürfnisse von Studierenden mit Behinderung institutionell z. B. über 

eine Schwerbehindertenvertretung, rechtlich vor allem mittels umfassender 

Nachteilsausgleichsregelungen in den studiengangsbezogenen Ordnungen (Prüfungs- und 

Zugangsordnungen, Auswahlordnungen), angemessene Berücksichtigung.  

Alles in allem fördern die studien- und prüfungsorganisatorischen Rahmenbedingungen 

die Studierbarkeit der Studienprogramme. Dies kann unabhängig von einer abschließen-

den Bewertung der Prüfungsverteilung und -belastung der Studierenden und trotz der 

auffällig häufigen Überschreitung der Regelstudienzeit in den Bachelorstudiengängen 

festgehalten werden (s. dazu die vorstehenden Bemerkungen sowie die Bewertung unter 

Krit. 2.3). 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.4: 

Die Gutachter bewerten das Kriterium als teilweise nicht erfüllt. Zur nachgereichten Über-

sicht über die Prüfungsbelastung nehmen die Gutachter nachfolgend Stellung. 

Gemäß den „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ der KMK ist es erforderlich, dass die 

Hochschule in den studiengangsrelevanten Ordnungen verbindlich festlegt, wie viele stu-

dentische Arbeitsstunden für einen Kreditpunkt veranschlagt werden. Dies ist in der All-

gemeinen Prüfungs- und Studienordnung nur mit der relativen Angabe von 25-30 Stunden 

geschehen und sollte für die vorliegenden Studiengänge (30h pro Kreditpunkt) in geeigne-

ter Weise verbindlich geregelt werden (s. unten, Abschnitt F, A 6.). 

Die von der Hochschule vorgelegte Übersicht über die Prüfungslast der Studierenden pro 

Semester ist bedauerlicherweise nicht gut lesbar, lässt aber zumindest erkennen, dass in 

den Bachelorstudiengängen pro Semester bis zu acht (Teil-)Prüfungen zu absolvieren sind 

(durchschnittlich sieben). Die Mehrbelastung ist infolge des lehrveranstaltungsbezogenen 

Teilprüfungskonzeptes für mehrteilige Module erwartbar. Weder das Modularisierungs-

konzept, noch - an dieser Stelle - das damit im Falle der mehrteiligen Module zusammen-

hängende Teilprüfungskonzept werden von den Gutachtern an sich kritisiert (s. oben die 

abschließende Bewertung zu Krit. 2.3). Hinsichtlich der lehrveranstaltungsbezogenen Prü-
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fungen ist dabei auch zu berücksichtigen, dass die Studierenden hieran ausdrücklich kei-

nen Anstoß nehmen und solche Teilprüfungen sogar favorisieren. Allerdings mahnen die 

Gutachter für die Teilprüfungen ebenso wie für die Konzeption der mehrteiligen Module 

an, dass der Modulzusammenhang gerade auch in den Teilprüfungen sichtbar wird. 

„Kompetenzorientiert“ sollen diese also vor allem im Hinblick auf die für das Gesamtmo-

dul angestrebten Lernziele sein. Zwar gilt der Anspruch „kompetenzorientierten Prüfens“ 

- wie die Programmverantwortlichen ihr Unverständnis an der gutachterlichen Bewertung 

ausdrücken - prinzipiell für jede Prüfung. Davon abgesehen aber, das mit dem Anspruch 

noch nicht seine angemessene Umsetzung verbunden ist (die konkret z.B. immer auch 

von der gewählten Prüfungsart abhängt), stellt er sich bei zusammengesetzten Modulen 

als besonders wenig trivial dar. Die einzelnen Teilprüfungen müssen nicht nur für sich 

genommen „kompetenzorientiert“ sein, sondern als solche auch den Modulzusammen-

hang in angemessener Weise erfassen. Dies wurde bisher nicht überzeugend nachgewie-

sen, daher halten die Gutachter an der hierzu am Audittag formulierten Auflage ausdrück-

lich fest (s. unten, Abschnitt F, A 2.). 

Kriterium 2.5 Prüfungssystem 

Evidenzen:  

 Die Modulbeschreibungen geben Auskunft über die möglichen Prüfungsformen und 

die Prüfungsanzahl in den einzelnen Modulen inklusive der Abschlussarbeiten.  

 Den Studienplänen im Anhang der studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studie-

nordnungen lassen sich (prinzipiell) die Verteilung und sowie die möglichen Arten 

der Prüfungen entnehmen. 

 Selbstbericht und Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Kompetenzorientierung der Prüfungen: Im Selbstbericht gibt die Hochschule an, ein vari-

ables Prüfungskonzept zu nutzen, das in den Bachelorstudiengängen zwar im Kernstudi-

um und speziell in den Grundlagenfächern auf Klausuren setze, in den Vertiefungsfächern 

hingegen prinzipiell ein weiteres Spektrum von Prüfungsformen eröffne. Dass dabei die 

jeweils gewählte Prüfungsform geeignet sein soll festzustellen, ob und inwieweit „die 

oder der zu Prüfende über die Kompetenzen verfügt“, die im Modulhandbuch für das be-

treffende Modul beschrieben sind, definiert die allgemeine Prüfungs- und Studienord-

nung als Maßstab ausdrücklich (§ 14 Abs. 1). Warum die jeweilige Prüfungsart jedoch we-

der in der Modulbeschreibung noch im Studienplan (Anhang zu den studiengangsspezifi-

schen Prüfungs- und Studienordnungen) festgelegt ist, sondern - im Einklang mit der all-
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gemeinen Prüfungs- und Studienordnung (§ 14 Abs. 9) - spätestens vor Beginn der Lehr-

veranstaltung bekannt gegeben wird, ist einer Einschätzung der tatsächlichen Kompe-

tenzorientierung des Prüfungskonzepts hinderlich. Es widerspricht auch dem allgemeinen 

Transparenzgebot, das die Rahmenvorgaben der KMK zur Gestaltung der Modulbeschrei-

bungen für diesen Sachverhalt spezifizieren.9 Da es sich vielfach bereits im Voraus fest-

stellen lässt (z.B. im Falle der genannten Grundlagenmodule), welche Prüfungsart sich zur 

Erfassung der Lernergebnisse am besten eignet (im Beispielfall: die schriftliche Prüfung), 

ist nicht nachvollziehbar, warum die Prüfungsart nicht vorab festgelegt und kommuniziert 

werden kann. Dass im Einzelfall auch andere Prüfungsarten zweckmäßig sein können und 

alternative Prüfungsformen grundsätzlich offen gehalten werden sollen, steht dem eben-

so wenig entgegen wie die prinzipielle Möglichkeit, im Zeitverlauf auf alternative Prü-

fungsformen zurückzugreifen.  

Hinzu kommt besonders in den mehrteiligen Modulen der vorliegenden Studienpro-

gramme eine Kleinteiligkeit des Prüfungskonzeptes, die ergänzt um die prinzipielle Offen-

heit der jeweiligen (Teil-)Prüfungsform eine Antwort auf die Frage noch erheblich er-

schwert, ob und ggf. wie die Gesamtmodulziele in den verschiedenen Teilprüfungsformen 

abgebildet sind. Gerade wenn die Verantwortlichen an dem Modularisierungskonzept 

festhalten, gegen das aus Sicht der Gutachter keine grundsätzlichen Einwände bestehen, 

sollte sich u. a. die Ausrichtung des Prüfungskonzeptes auf die Gesamtmodulziele - seine 

Kompetenzorientierung in diesem Sinne - in der überwiegenden Festlegung der Prüfungs-

form ausdrücken.  

Die Gutachter erkennen an, dass sich dieses Prüfungskonzept im Rahmen der Regelungen 

der allgemeinen Prüfungs- und Studienordnung bewegt, wonach gem. § 14 Abs. 10 „der 

Prüfungsausschuss [...] einzelne Prüfungen in mehrere Abschnitte aufteilen kann [...], 

wenn dafür besondere sachliche Gründe vorliegen“. Nach der eingangs erwähnten aus-

drücklichen Festlegung auf die Kompetenzorientierung der Prüfungen hätte man als einen 

„sachlichen Grund“ im Sinne dieser Ordnung vor allem diesen Gesichtspunkt erwartet. 

Der Ordnungsgeber denkt bei solchen „sachlichen Gründen“ aber insbesondere an die 

Durchführung der Lehrveranstaltungen eines Moduls durch unterschiedliche Lehrende, 

„weil sie ihn (den Prüfungsstoff, Berichterstatter) in unterschiedlichen Lehrveranstaltun-

gen gelehrt haben“. Kompetenzorientierung der Modulteilprüfungen müsste dann aber 

gerade lehrveranstaltungsübergreifend gedacht und realisiert werden. Die Ordnung sieht 

dies bereits gewährleistet, wenn „es sich trotz der Aufteilung um eine einheitliche Prü-

fung mit einer festgelegten Prüfungsform handelt“. Aus dieser dem Wortlaut nach rein 

                                                       
9  Vgl. Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Stu-

diengängen i.d.F. vom 04.02.2010, S. 4 zu Buchstabe e) Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungs-
punkten. 
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formalen Einheitlichkeit lässt sich ein auf das Gesamtmodul bezogenes „kompetenzorien-

tiertes Prüfen“ im hier verstandenen Sinne nicht notwendig ableiten. Dies bestätigen 

auch die Studierenden, die das Konzept kleiner Teilprüfungen ansonsten ausdrücklich 

befürworten. 

Eine Prüfung pro Modul: Die KMK-Sollvorgabe, dass Module in der Regel mit nur einer 

Prüfung abgeschlossen werden, wird - wie erwähnt - namentlich in vielen zusammenge-

setzten Modulen vor allem der Bachelorstudiengänge nicht oder nur formal erfüllt. Statt-

dessen sind mehrere Teilprüfungen in den genannten Modulen der Regelfall. Die Frage, 

wie hoch die Prüfungsbelastung pro Semester faktisch ausfällt, lässt sich anhand der Stu-

dienpläne nur schwer beurteilen; die Verantwortlichen sind gebeten Informationen darü-

ber nachzuliefern (s. die Bewertung zu Krit. 2.4). Die Aussagen der Studierenden sprechen 

dafür, dass die Prüfungsbelastung zwar anspruchsvoll, aus deren Sicht aber akzeptabel ist. 

Dennoch müssen die Teilprüfungen aus Sicht der Gutachter im Rahmen des Modularisie-

rungskonzeptes nachweislich auf das Gesamtmodul und die Gesamtmodulziele bezogen 

sein. Dies bleibt im weiteren Verfahren z. B. in den Modulbeschreibungen nachvollziehbar 

zu plausibilisieren. 

 

Zum Nachteilsausgleich sind die betreffenden Ausführungen unter Kriterium 2.4, zum Ver-

bindlichkeitsstatus der vorgelegten Ordnungen die Ausführungen unter Kriterium 2.8 zu 

vergleichen. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.5: 

Die Gutachter bewerten das Kriterium als teilweise nicht erfüllt. 

Zu den mehrteiligen Modulen und damit verbunden Teilprüfungen sowie zur daraus fol-

genden Prüfungsbelastung der Studierenden (pro Semester) wurde in den vorausgehen-

den Abschnitten alles Notwendige gesagt (s. die abschließenden Bewertungen zu Krit. 2.3 

(Modularisierung) und 2.4 (Prüfungsbelastung)). 

Auch den nachvollziehbaren Wunsch, die Prüfungsform grundsätzlich offen zu halten, um 

nicht zuletzt mit Blick auf die angestrebten Modulziele unterschiedliche Prüfungsformen 

in einem Modul einsetzen zu können, haben die Gutachter ausführlich diskutiert. Eine 

verbindliche Festlegung in der Prüfungs- und Studienordnung ist aus ihrer Sicht nicht 

zwingend, eine verbindlichere Angabe der (üblicherweise) zum Einsatz kommenden Prü-

fungsformen, bei der ja die Möglichkeit von Änderungen vorbehalten sein kann, halten sie 
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hingegen für notwendig. Die Modulbeschreibungen sind der dafür passende Ort (s. unten, 

Abschnitt F, A 3.). 

Kriterium 2.6 Studiengangsbezogene Kooperationen 

Evidenzen:  

 Der Selbstbericht gibt einen Überblick über eine Reihe von studiengangsbezo-

genen Kooperationen des Departments Medizintechnik. 

 Für die Bachelorstudiengänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen lie-

gen programmrelevante Kooperationsvereinbarungen vor. 

 Hochschule und Fakultät Life Sciences der HAW Hamburg verfügen über eine gro-

ße Zahl von internationalen Hochschulpartnerschaften, die laut Selbstbericht u. a. 

bei der Vermittlung von Auslandsstudienaufenthalten eine wichtige Rolle spielen. 

 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter: 

Es ist sehr zu begrüßen, dass die Hochschule insbesondere für die beiden Bachelorstudi-

engänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen seit der Erstakkreditierung eine 

Reihe von neuen Kooperationspartnern gewinnen konnte. Soweit die Beteiligung der 

Kooperationspartner sich auch auf die Übernahme von Aufgaben in der Lehre erstreckt, 

wurde das in den einschlägigen Kooperationsvereinbarungen ausdrücklich festgehalten. 

Dabei sind die von den Verantwortlichen im Audit bekundeten Bestrebungen, die Lehre 

vor allem in den Kernfächern durch hauptamtliche Professoren abzusichern und den Ein-

satz von Lehrbeauftragten nach Möglichkeit auf Spezialgebiete und den Wahlpflichtbe-

reich zu beschränken, grundsätzlich zu unterstützen. Dies gilt umso mehr, als in der An-

laufphase der Studiengänge offenkundig Probleme zentraler Kooperationspartner auftra-

ten, bestehenden Lehrverpflichtungen quantitativ und qualitativ angemessen nachzu-

kommen. Die Lehre in den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenfächern 

kann nach Darstellung der Verantwortlichen zumindest im kleineren Rahmen auch von 

Lehrenden aus anderen Fakultäten übernommen werden. Der fakultätsübergreifende 

Lehraustausch funktioniert dabei offenkundig über informelle Absprachen über die Ab-

stellung von Lehrenden oder Öffnung von Veranstaltungen.  

Die vielfältigen externen Kooperationen mit Partnern aus der Industrie, auf welche die 

Hochschule bei Projekt- und Abschlussarbeiten sowie gemeinsamen Forschungsprojekten 

zurückgreift, in die prinzipiell auch Studierende einbezogen werden können, sprechen für 

den ausgeprägten Anwendungsbezug der Studiengänge. 
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Die zahlreichen internationalen Hochschulpartnerschaften sind grundsätzlich positiv zu 

würdigen und können den studiengangsbezogenen Studierendenaustausch auf der Basis 

wechselseitig anerkannter Module oder ganzer Studienprogamme wesentlich erleichtern. 

Aus der vorgelegten Liste von Kooperationspartnern geht allerdings nicht hervor, welche 

Kooperationsbeziehungen von direkter Relevanz für die vorliegenden Studiengänge sind. 

Wie nach dem Urteil der Studierenden und auch der Mobilitätsquote des Departments 

(Zahl der Outgoings) zu vermuten, besteht bei den Rahmenbedingungen für ein Auslands-

studium noch deutliches Verbesserungspotential (z. B. durch eine größere Zahl an 

studiengangsbezogenen Hochschulpartnerschaften). Um diesen Aspekt abschließend be-

urteilen zu können, werden die Programmverantwortlichen gebeten, eine Übersicht über 

die programmbezogenen internationalen Hochschulkooperationen nachzureichen.  

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.6: 

Die Gutachter bewerten das Kriterium als vollständig erfüllt. 

Sie nehmen die nachgereichte Übersicht über internationale Hochschulkooperationen, 

die u.a. die vorliegenden Studienprogramme betreffen, zur Kenntnis. Es ist erfreulich, 

dass den Studierenden Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte im Rahmen von Erasmus+ 

und sonstigen Austauschprogrammen zur Verfügung stehen. Besonders interessant und 

unterstützenswert scheint in dieser Hinsicht die Mitgliedschaft der Hochschule im Ingeni-

eursnetzwert Gobal E3. 

Kriterium 2.7 Ausstattung 

Evidenzen:  

 Selbstbericht, Personalhandbuch und Lehrverflechtungsmatrizen plausibilisieren die 

personellen Ressourcen des studiengangstragenden Departments.  

 Ein Personalhandbuch gibt Auskunft über die an den Programmen beteiligten Leh-

renden.  

 Im Selbstbericht stellt die Hochschule das didaktische Weiterbildungsangebot für 

das Personal sowie die Maßnahmen zur Unterstützung der Lehrenden bei dessen 

Inanspruchnahme dar. 

 Laborbeschreibungen geben Auskunft über die technische Ausstattung und verfüg-

baren Arbeitsplätze der in den Studiengängen zum Einsatz gelangenden Labore. 

 Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung: Besichtigung studiengangsrelevanter Einrichtun-

gen 
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 Auditgespräche 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Personelle Ausstattung: Grundsätzlich erscheint die personelle Ausstattung des Depart-

ments Medizintechnik quantitativ ausreichend und qualitativ angemessen, um die ange-

strebten Studiengangs- und Qualifikationsziele der Studiengänge adäquat umzusetzen.  

Dennoch offenbart die Mehrfachverwertung von Modulen besonders im Grundlagenbe-

reich nicht nur den ressourcenschonenden und Synergien-schöpfenden Personaleinsatz, 

sondern weist auch auf eine angespannte Personalsituation hin, die nicht zuletzt darin 

deutlich wird, das ein weiterhin nicht unerheblicher Teil der Lehre von Lehrbeauftragten 

abgedeckt wird (besonders in den Studiengängen Gefahrenabwehr und Rettungsingeni-

eurwesen). Dass nach Darstellung der Hochschulleitung in den Zielvereinbarungen mit 

den Fakultäten ein Anteil von 70% der Lehre hauptamtlichen Professoren vorbehalten 

und für den absehbaren zeitlichen Planungshorizont die Personalausstattung der Fakultät 

auf dem derzeitigen Niveau konsolidiert werden soll, rechtfertigt aus Sicht der Gutachter 

andererseits die Annahme, dass akute personelle Engpässe nicht zu erwarten sind. Den-

noch erscheint es ratsam, im Rahmen der weiteren Personalstrategie und -planung die 

Voraussetzungen für eine nachhaltige Stärkung der hauptamtlichen Lehre im Kerncurricu-

lum zu schaffen. 

Personalentwicklung: Die Hochschule verfügt über ein umfassendes Konzept für die fach-

liche und (insbesondere) didaktische Weiterbildung der Lehrenden. Das zeigen die Ange-

bote der hochschuleigenen Arbeitsstelle Studium und Didaktik (ASD) wie die hochschuldi-

daktischen Weiterbildungsangebote anderer Hochschule. Ein in diesem Zusammenhang 

besonders herauszuhebendes Instrument ist das Coaching-Konzept der Hochschule (Ein-

zel- und/oder Teamcoaching), das sich zunächst an die neuberufenen Professoren richtet, 

aber prinzipiell allen Lehrenden offen steht. Die Hochschule demonstriert damit überzeu-

gend, dass die angestrebten Qualifikationsziele zuverlässig nur bei kontinuierlicher Wei-

terentwicklung der didaktischen Fähigkeiten der Lehrenden (neben der selbstverständli-

chen fachlichen Weiterbildung) erreicht werden können. 

Finanzielle und sächliche Ausstattung: Die Hochschule verfügt über die notwendigen fi-

nanziellen und sächlichen Ressourcen, um die zur Re-Akkreditierung anstehenden Studi-

engänge durchzuführen. Sie legt dies im Selbstbericht, den Auditgespräche sowie bei der 

Vor-Ort-Begehung nachvollziehbar dar. Im Rahmen der Vor-Ort-Begehung von Einrich-

tungen und Laboren, die in den vorliegenden Studienprogrammen genutzt werden, haben 

sich die Gutachter vor allem von einer guten Laborausstattung überzeugen können. 
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Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.7: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des Kriteriums als grundsätzlich erfüllt. 

Sie haben eine zwar nur ausreichende Personalsituation zur Durchführung der vorliegen-

den Studienprogramme vorgefunden, die mittel- und langfristig unbedingt konsolidiert 

werden sollte. Nach den Planungen des Departments und den Zusagen der Hochschullei-

tung ist jedoch anzunehmen, dass dies gelingen wird. Dennoch unterstützen die Gutach-

ter die Programmverantwortlichen in diesem Punkt mit einer entsprechenden Empfeh-

lung (s. unten, Abschnitt F, E 2.). 

 

Kriterium 2.8 Transparenz  

Evidenzen:  

 Qualifikationsziele gem. Zielematrizen, s. Anhang „Lernziele und Curriculum“; 

s. auch Diploma Supplement für die Ba-Studiengänge Gefahrenabwehr und Ret-

tungsingenieurwesen.  

 Alle relevanten Regelungen zu Studienverlauf, Zugang, Studienabschluss, Prüfun-

gen, Qualitätssicherung, etc., mit Angabe zum Status der Verbindlichkeit, liegen vor. 

Sie sind den allgemeinen und fachspezifischen Prüfungs- und Studienordnungen 

sowie den allgemeinen und besonderen Zugangs- und Auswahlordnungen zu ent-

nehmen.  

 Studiengangsrelevante Kooperationsvereinbarungen namentlich für die Ba-

Studiengänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen 

 exemplarisches Zeugnis je Studiengang 

 exemplarisches Diploma Supplement je Studiengang 

 exemplarisches Transcript of Records je Studiengang 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die studiengangsrelevanten Ordnungen liegen in rechtsverbindlicher Fassung vor und 

enthalten alle für Zugang, Verlauf und Abschluss relevanten Bestimmungen. Soweit die 

Gutachter Anpassungsbedarf bei einzelnen Regelungen sehen, wurde das in den einschlä-

gigen Abschnitten näher begründet (s. die Bewertungen zu den Krit. 2.3 und 2.4).  
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Die im weiteren Verfahren präzisierten Qualifikationsziele (vgl. die Bewertung zu Krit. 2.1) 

sollten auch in das jeweilige Diploma Supplement aufgenommen werden (s. die Bewer-

tung zu Krit. 2.2 (Diploma Supplement)). 

Da es sich bei dem Masterstudiengang Biomedical Engineering explizit um einen interna-

tionalen Studiengang handelt, der vollständig in englischer Sprache durchgeführt wird, 

und vor allem auch internationale Studierende ansprechen soll, folgt aus dem 

Transparenzanspruch der Akkreditierungskriterien, dass die studiengangsrelevanten In-

formationen und Ordnungen auch in englischer Sprache vorliegen müssen. Internationale 

Studierende mit unzureichenden Deutsch-Sprachkenntnissen müssen die für sie wichtigen 

Informationen und Regelungen nachvollziehen und verstehen können. Die Gutachter ge-

hen davon aus, dass dies bereits jetzt der Fall ist und bitten um Nachreichung der eng-

lischsprachigen Fassungen der studiengangsbezogenen Ordnungen (allgemeine und 

studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnungen; Zugangsordnung). 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.8: 

Die Gutachter bewerten das Kriterium als vollständig erfüllt. 

Die nachgelieferten Dokumente zum Masterstudiengang Biomedical Engineering zeigen, 

dass alle wesentlichen zugangs-, prüfungs- und studienbezogenen Bestimmungen für das 

Studienprogramm in englischer Sprache vorhanden und für die Studierenden zugänglich 

sind. 

Kriterium 2.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Evidenzen:  

 In der Evaluationsordnung sind wesentliche Maßnahmen zum Qualitätsmanage-

ment geregelt. 

 Auf ihren Webseiten informiert die Hochschule über ihr Qualitätsmanagement; vgl. 

https://www.haw-hamburg.de/eqa.html (Zugriff: 17.03.2016) 

 Quantitative und qualitative Daten aus Befragungen, Statistiken zum Studienver-

lauf, zur Arbeitsbelastung, Absolventenzahlen u. ä. liegen vor und werden im 

Selbstbericht mitgeteilt. 

 Auditgespräche 

https://www.haw-hamburg.de/eqa.html
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Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Die Hochschule verfügt bereits über ein etabliertes und insgesamt – nach dem Eindruck 

der Gutachter auf Basis des Selbstberichts und der Auditgespräche – gut funktionierendes 

Qualitätsmanagementsystem, das zentrale und dezentrale Qualitätssicherungsinstrumen-

te und -funktionen miteinander verbindet. Im Zentrum des Qualitätsmanagements von 

Studium und Lehre steht dabei eine Reihe von Befragungsinstrumenten, mit denen Män-

gel in der Lehre identifiziert und über geeignete Steuerungsmaßnahmen möglichst beho-

ben werden sollen. Lehrveranstaltungsbefragungen, Studiengangsanalysen (Studierende 

des zweiten und vierten Semesters in den Ba-Studiengängen; Studierende des zweiten 

Semesters in den Ma-Studiengängen) sowie Absolventenbefragungen (bis ein bzw. zwei 

Jahre nach Studienabschluss bei Bachelor-Absolventen; bis ein Jahr nach Studienab-

schluss bei Master-Absolventen) decken den gesamten „Student-Life-Cycle“ ab, um so die 

Qualität der organisatorischen und inhaltlichen Studienbedingungen kontinuierlich zu 

erfassen und erforderlichenfalls zu verbessern. Ausdrücklich anzuerkennen ist, dass dabei 

die relevanten Interessenträger, insbesondere die Studierenden, aber auch beispielsweise 

die „Abnehmer“ der Absolventen aus der Wirtschaft, in geeigneter Form in die Qualitäts-

kultur der Hochschule einbezogen werden, im Falle der Studierenden etwa durch die 

Feedback-Gespräche zur Lehrveranstaltungsevaluation, die Mitwirkung an den sog. QM-

Gesprächen sowie die Beteiligung an den Qualitätsgesprächen des sog. Runden Tisches 

(zweimal pro Semester; Studierende und Dekan). Im Falle sog. anlassbezogener Evalua-

tionen sind z. B. Arbeitgeberbefragungen oder fachspezifische Arbeitsmarktanalysen vor-

gesehen (Potentialanalysen wie sie im Zuge der Vorakkreditierung der Bachelorstudien-

gänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen initiiert wurden). Nachdrücklich ist 

in diesem Zusammenhang positiv zu würdigen, dass die Studierenden in mehrere gleich-

gerichtete Feedback-Schleifen eingebunden sind (Lehrveranstaltungsevaluation, QM-

Gespräche, „Runder Tisch“), so dass negative Auswirkungen von Defiziten oder Mängeln 

in der Handhabung einzelner QM-Instrumente ggf. kontrollierbar sein dürften. Wenn 

demzufolge Aussagen der Studierenden im Audit Anlass zu der Vermutung geben, dass 

die Feedback-Gespräche zur Lehrveranstaltungsevaluation nicht durchgängig stattfinden 

und auch in der Nachverfolgung vom individuellen Engagement der Lehrenden abhängen, 

würde das zwar in klarem Widerspruch zu den einschlägigen verbindlichen Bestimmun-

gen der Evaluationsordnung stehen (§ 10 bes. Abs. 3 EvaO). Zu berücksichtigen ist aller-

dings, dass es sich um die Einschätzung einer nicht repräsentativen Auswahl von Studie-

renden handelt, was deren Aussagekraft naturgemäß einschränkt. Vor allem bestehen in 

den oben genannten Instrumenten weitere Partizipations- und Einflusskanäle der Studie-

renden, welche die Diskussion lehrveranstaltungsbezogener Mängel und die Vereinba-

rung von Korrekturmaßnahmen selbst in einem konkreten Fall unterentwickelter Feed-

backkultur ermöglichen sollte. Gleichwohl legen die Gutachter den Verantwortlichen na-
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he, im Einklang mit der Evaluationsordnung auf die durchgängige Rückkopplung zwischen 

Lehrenden und Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation hinzuwirken. 

Grundsätzlich hat die Hochschule mit den genannten Elementen – ergänzt um die Daten 

der Studierendenstatistik – ein gutes Fundament für ein kontinuierliches Monitoring und 

eine systematische Qualitätsentwicklung in den Studiengängen geschaffen. Es ist insoweit 

folgerichtig, dass die Verantwortlichen sich im einschlägigen Abschnitt des Selbstberichts 

darauf beschränkt haben, das zugrunde liegende Qualitätsverständnis sowie die unter-

schiedlichen Instrumente und Verfahren darzustellen. Die Resultate der Qualitätssiche-

rung wurden demgegenüber kriterienbezogen bei der Darstellung der unterschiedlichen 

Qualitätsdimensionen der Studiengänge bewertet. Dies spricht prima vista für eine auf 

die Qualitätsentwicklung und -verbesserung bezogene Nutzung der Instrumente und er-

hobenen Daten. Darstellung und kriterienbezogene Analyse der Resultate können gleich-

wohl in einzelnen Hinsichten nicht vollständig überzeugen.  

Sieht man sich die Musterfragebögen für die unterschiedlichen Evaluationsinstrumente 

an, so zeigt sich, dass die Hochschule aus den vielfältigen Befragungen über eine Fülle von 

Informationen verfügt, die Aufschluss über die inhaltliche und organisatorische Studien-

qualität sowie den Studienerfolg geben. Im Bericht finden sich jedoch sowohl auf Ergeb-

nis- wie auf Auswertungsebene nur wenige Hinweise auf die anzunehmende Verarbeitung 

dieser Informationen für die konkrete Studiengangsentwicklung in der abgelaufenen Akk-

reditierungsperiode. Um nur zwei Fragekomplexe herauszugreifen, so enthalten die 

Absolventenfragebogen eine Reihe von offenen und halboffenen Fragen zu den Studien-

inhalten, vor allem aber auch zu den beruflichen Tätigkeitsfeldern der Absolventen zum 

Zeitpunkt der Erhebung. Für das Reakkreditierungsverfahren wurden diese Informationen 

offenkundig nicht aufbereitet, weshalb wichtige Ergebnisse etwa hinsichtlich des Qualifi-

kationsprofils und des zugrunde liegenden Berufsbildes für alle Studiengänge, insbeson-

dere aber für die Bachelorstudiengänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwesen, 

nicht nachvollziehbar verwertet wurden. Hinzu kommt, dass die bei der Vorakkreditierung 

ausgesprochene Empfehlung zur Qualitätssicherung ein Monitoring des Absolventen-

verbleibs (Verbleibestatistik) ausdrücklich beinhaltet, wozu für die vorliegenden Studien-

programme jedoch keine verlässlichen Anhaltspunkte vorliegen. Die Gutachter bitten da-

her darum, die studienqualitäts- und verbleibsbezogenen Absolventen- und Alumnidaten 

für den abgelaufenen Akkreditierungszeitraum zusammenzustellen und nachzuliefern. 

Weiterhin raten sie - den nicht erledigten Teil der Empfehlung aus der Vorakkreditierung 

aufgreifend - prinzipiell dazu, Informationen zum Verbleib der Absolventen systematisch 

auszuwerten und zum Aufbau einer Absolventenverbleibestatistik zu nutzen, mit deren 

Hilfe die Qualitätsziele in den Studiengängen überprüft werden können.  
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In vergleichbarer Weise hat die Hochschule Ergebnisse und Auswertungen ihrer Studien-

erfolgsmessungen (semesterweiser Soll-/Ist-Vergleich des kumulierten CP-Erwerbs) pro 

Studiengang nur für jeweils ein Semester vorgelegt. Zwar ist eine in den Bachelorstudien-

gängen durchweg, vor allem jedoch im Bachelorstudiengang Medizintechnik signifikante 

Überschreitung der Regelstudienzeit auf den ersten Blick erkennbar. Ein Kohortenver-

gleich im jeweiligen Studiengang über die Akkreditierungsperiode hinweg ist aber auf 

Basis dieser nur exemplarischen Datenlage nicht möglich. Die Erklärung beispielsweise 

eines „zum Teil geringe(n) Anteils an Planstudierenden“ durch die „vermehrte Erwerbstä-

tigkeit“, aus dem sich unmittelbarer und zielgerichteter Handlungsdruck für die Hoch-

schule nur schwer herleiten ließe, ist für die nur exemplarische Kohortenanalyse wenig 

aussagekräftig und trifft für die ausgewählte Kohorte im Falle des häufig mit ehrenamtli-

cher Tätigkeit verbundenen Studiums des Rettungsingenieurwesens auch nicht zu. Die 

Gutachter bitten daher, die Kohortenverläufe der Studiengänge in der abgelaufenen Akk-

reditierungsperiode nachzuliefern, um sich so ein besseres Bild über die durchschnittliche 

Studiendauer machen und die Signifikanz der beschriebenen Abweichungen besser ein-

schätzen zu können. Zur Substantiierung dieser Bewertungsgrundlage und zur Validierung 

des Studienerfolgs wäre es zudem hilfreich, wenn die Hochschule Daten aus der Prüfungs- 

bzw. Abschlussnoten-Statistik vorlegen könnte, die mit Blick auf die Kohortenverläufe ggf. 

exemplarisch sein können, aber aussagekräftig sind. 

Im Selbstbericht finden sich – analog zum bisherigen Befund – noch weitere Daten u. a. 

zum Studienerfolg und zum Studienabbruch, deren Auswertung, würde sie sich auf die 

sehr begrenzten Aussagen im Bericht beschränken, die Qualitätssicherung in puncto Ver-

hältnis von Aufwand und Ertrag als bemerkenswert ineffizient erscheinen ließe. Die Gut-

achter gehen jedoch eher davon aus, dass die Dokumentation der Ergebnisse und Folge-

rungen im Selbstbericht nicht vollständig ist und erkennen ausdrücklich die nachweisli-

chen Bestrebungen von Hochschule/Fakultät/Department an, auf der Basis von geeigne-

ten QM-Instrumenten eine relevante Datenbasis zu gewinnen, um die Qualitätsentwick-

lung in Studium und Lehre zweckmäßig steuern zu können. Aus ihrer Sicht sollte jedoch 

die Auswertung der Studierendenstatistik grundsätzlich nachvollziehbar dokumentiert 

und für die Qualitätsentwicklung der Studienprogramme genutzt werden.  

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.9: 

Die Gutachter bewerten die Anforderungen des vorgenannten Kriteriums als insgesamt 

erfüllt. Zu der mit der Stellungnahme vorgelegten Studierendenstatistik nehmen sie nach-

folgend Stellung. 
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Generell wird es aus den in der vorläufigen Bewertung dargelegten Gründen für empfeh-

lenswert gehalten, auf die effektivere Rückkopplung zwischen Studierenden und Lehren-

den hinzuwirken. Hierzu schlagen die Gutachter eine dahin lautende Empfehlung vor 

(s. unten, Abschnitt F, E 3.). 

Die Nachlieferung von Absolventen- und Alumni-Daten ist in der vorliegenden Form we-

nig aussagekräftig. Gehaltvoller im Hinblick auf den Studienverlauf und die durchschnittli-

che Studiendauer ist insoweit die ebenfalls nachgereichte Übersicht über die Kohorten-

verläufe in den vorliegenden Studienprogrammen des Departments. Deutlich wird, dass 

der Studienabschluss in Regelstudienzeit in allen Studiengängen (einschließlich des Mas-

terstudiengangs) eher den Ausnahmefall darstellt. Während im Bachelorstudiengang Me-

dizintechnik wie im Masterstudiengang Biomedical Engineering eine signifikante Zahl von 

Studierenden mindestens zwei Semester mehr als vorgesehen für den Studienabschluss 

benötigt, kommt der Studienabschluss in den beiden Bachelorstudiengängen Gefahren-

abwehr und Rettungsingenieurwesen auffallend häufiger vor. Die Noten der Gesamtab-

schlüsse lassen aber zumindest keine Rückschlüsse auf erhebliche inhaltliche 

Studiengangshürden zu.  

In dieser Hinsicht könnte die aus den Kohortenverläufen abzuleitende Abbrecherzahl zu-

sätzlichen Aufschluss bieten. Trotz der insgesamt stark schwankenden Studierendenzah-

len scheint die Abbrecherquote vor allem in den Bachelorstudiengängen Medizintechnik 

und Gefahrenabwehr vergleichsweise hoch, weniger hoch im Bachelorstudiengang Ret-

tungsingenieurwesen und vergleichsweise (aber auch erwartbar) niedrig im Masterstudi-

engang Biomedical Engineering. Doch verteilen sich die Abbrecher auffällig gleichmäßig 

über die Semester, so dass auch hier keine spezifischen Barrieren sichtbar werden. Da 

semesterweise Prüfstatistiken nicht vorliegen, die hier vielleicht weitergehende Schluss-

folgerungen erlaubt hätten, bleibt es hinsichtlich der Regelstudienzeit insbesondere in 

den Bachelorstudiengängen bei der Empfehlung, speziell die Wirkung der Studienorgani-

sation im Abschlusssemester zu beobachten, um ggf. darin liegenden studienzeitverlän-

gernden Effekten begegnen zu können. 

Grundsätzlich sollte aus Sicht der Gutachter die Auswertung der vorliegenden Studieren-

denstatistik nachvollziehbar aufbereitet, dokumentiert und für die Qualitätsentwicklung 

der Studienprogramme genutzt werden. Der Absolventenverbleib sollte systematisch er-

hoben werden, um an Hand der Ergebnisse die Qualifikationsziele der Studiengänge 

überprüfen zu können. Die Gutachter schlagen vor, diese Punkte in einer Empfehlung zur 

Qualitätssicherung anzusprechen (s. unten, Abschnitt F, E 3.). 
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Kriterium 2.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Nicht relevant.  

 

Kriterium 2.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Evidenzen:  

 Im Selbstbericht werden die vorhandenen Konzepte und Maßnahmen zur Ge-

schlechtergerechtigkeit sowie zur Diversity-Strategie der Hochschule aufgezeigt. 

 Links zu den entsprechenden Einrichtungen und weiterführenden Informationen 

zu Maßnahmenpaketen erläutern Gleichstellungs- und Diversity-Konzept der 

Hochschule. 

Vorläufige Analyse und Bewertung der Gutachter:  

Gleichstellungskonzept und Diversity-Maßnahmen (einschließlich der eingehenden 

Nachteilsausgleichsregelungen) machen klar, dass sich Hochschule, Fakultäten und De-

partments der Herausforderungen der Gleichstellungspolitik und der speziellen Bedürf-

nisse unterschiedlicher Studierendengruppen bewusst sind, und auf beides mit einem 

überzeugenden und nach dem Eindruck der Gutachter auch gelebten Konzept reagieren.  

Zur Berücksichtigung der Belange der Studierenden sind im Übrigen die betreffenden Aus-

führungen zu Kriterium 2.4 zu vergleichen. 

Abschließende Bewertung der Gutachter nach Stellungnahme der Hochschule zum Kri-
terium 2.11: 

Die Gutachter bewerten das Kriterium als vollständig erfüllt. 
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D Nachlieferungen 

Um im weiteren Verlauf des Verfahrens eine abschließende Bewertung vornehmen zu 

können, bitten die Gutachter um die Ergänzung bislang fehlender oder unklarer Informa-

tionen im Rahmen von Nachlieferungen gemeinsam mit der Stellungnahme der Hoch-

schule zu den vorangehenden Abschnitten des Akkreditierungsberichtes: 

1. Übersicht über internationale studiengangsbezogene Hochschulkooperationen [AR 

2.6] 

2. Absolventen- und Alumni-Daten (Rohdaten), Kohortenverläufe sowie relevante 

Abschlussnoten- bzw. Prüfungsstatistik für die abgelaufene Akkreditierungsperio-

de [AR 2.9] 

3. Alle Studiengänge: Übersicht über die Anzahl und Verteilung der Mo-

dul(teil)prüfungen pro Semester [AR 2.4] 

4. Ma Biomedical Engineering: exemplarische Studienpläne für die beiden Ein-

schreibzyklen [AR 2.3] 

5. Ma Biomedical Engineering: englischsprachige Fassung der studiengangs-

bezogenen Ordnungen (studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung; 

Zugangsordnung) [AR 2.8] 
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E Nachtrag/Stellungnahme der Hochschule 
(25.04.2016) 

Die Hochschule legt eine ausführliche Stellungnahme sowie folgende Dokumente vor:  

 Übersicht über internationale studiengangsbezogene Kooperationen des Depart-

ments Medizintechnik 

 Absolventen- und Almuni Daten 

 Kohortenverläufe Reakkreditierungsverfahren Cluster Medizintechnik 

 Statistik Abschlussnoten Akkreditierung Cluster Medizintechnik 

 exemplarische Studienpläne Ma Biomedical Engineering angepasst 

 Übersetzung studigangsspezifische PStO Ma Biomedical Engineering 
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F Zusammenfassung: Empfehlung der Gutachter 
(01.06.2016) 

Die Gutachter geben folgende Beschlussempfehlung zur Vergabe des beantragten Siegels: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ba Medizintechnik/Biomedical Engineering Mit Auflagen 30.09.2022 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control Mit Auflagen 30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

Mit Auflagen 30.09.2023 

Ma Biomedical Engineering: Signal Processing-, 
Imaging- and Control-Systems 

Mit Auflagen 30.09.2022 

Auflagen 

Für alle Studiengänge 

A 1. (AR 2.1, 2.2) Die Qualifikationsziele auf Studiengangsebene müssen präzise be-

schrieben werden und dabei die jeweils zugrunde liegenden Berufsbilder und typi-

schen Berufsfelder erkennen lassen. Dabei sollte darauf Wert gelegt werden, dass 

insbesondere die beiden Studiengänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwe-

sen bezüglich ihrer Qualifikationsziele und ihrer Inhalte klar voneinander abgegrenzt 

werden. In dieser Fassung sind sie für die relevanten Interessenträger zugänglich zu 

machen und so zu verankern, dass diese sich darauf berufen können (z.B. im Mo-

dulhandbuch). U. a. sind sie auch in das Diploma Supplement aufzunehmen. 

A 2. (AR 2.3, 2.5) Die Modularisierung der mehrteiligen Module ist durchgängig so aus-

zugestalten, dass die Lernziele, Lehrinhalte und (Teil-)Modulprüfungen das Ge-

samtmodul abbilden.  

A 3. (AR 2.2, 2.3, 2.5) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über die Inhalte 

und Qualifikationsziele, die Voraussetzungen für die Teilnahme sowie über die Prü-

fungsform informieren. Modulname und Modulinhalt sind in den im Akkreditie-

rungsbericht genannten Fällen miteinander in Einklang zu bringen. Fehlerhafte An-

gaben zum Angebotsrhythmus sind zu beheben (nur Ma Biomedical Engineering). 
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A 4. (AR 2.4) Es ist verbindlich festzulegen, wie viele Arbeitsstunden für einen Kredit-

punkt veranschlagt werden. 

A 5. (AR 2.3) In den Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrach-

ten Leistungen muss die Beweislastumkehr für Studierende transparent sein. 

A 6. (AR 2.3) Die Anerkennungsregelung ist so anzupassen, dass im Einklang mit der Lis-

sabon-Konvention sachlich einschränkende Anerkennungsbestimmungen vermie-

den werden. [Auflage ist gleichzeitig auszusetzen!] 

Für den Bachelorstudiengang Medizintechnik/Biomedical Engineering 

A 7. (AR 2.3) Der Wahlpflichtbereich muss so ausgestaltet werden, dass er sinnvolle und 

profildifferenzierende Wahlmöglichkeiten eröffnet.  

Für den Masterstudiengang Biomedical Engineering: Signal Processing-, Imaging-, Con-

trol Systems 

A 8. (AR 2.3) Es ist transparent zu kommunizieren, über welche Kompetenzen zugangs-

berechtigte Absolventen „nahestehender“ technischer oder naturwissenschaftlicher 

Bachelor- oder Diplomstudiengänge verfügen müssen. 

A 9. Die in Kraft gesetzte geänderte Prüfungs- und Studienordnung ist vorzulegen. 

Empfehlungen 

Für alle Studiengänge 

E 1. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Modulverantwortlichkeit hauptamtlichen Lehren-

den der Hochschule vorzubehalten. 

E 2. (AR 2.7) Es wird empfohlen, die hauptamtlichen Personalressourcen so zu verbes-

sern, dass die Lehre im Kerncurriculum nachhaltig abgesichert wird. 

E 3. (AR 2.9) Es wird empfohlen, auf die durchgängige Rückkopplung zwischen Lehren-

den und Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation hinzuwirken. 

Die Auswertung der vorliegenden Studierendenstatistik sollte nachvollziehbar auf-

bereitet, dokumentiert und für die Qualitätsentwicklung der Studienprogramme 

genutzt werden. Der Absolventenverbleib sollte systematisch erhoben werden, um 

an Hand der Ergebnisse die Qualifikationsziele der Studiengänge überprüfen zu 

können. 
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Für die Bachelorstudiengänge 

E 4. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Möglichkeiten der Studierenden zu einem Studien-

aufenthalt an einer anderen Hochschule ohne Risiko einer Studienzeitverlängerung 

zu verbessern. 

E 5. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Einhaltung der Regelstudienzeit insbesondere mit 

Blick auf die Studienorganisation im Abschlusssemester zu beobachten, um erfor-

derlichenfalls die Studierbarkeit des Abschlusssemesters durch geeignete curricula-

re oder studienorganisatorische Maßnahmen zu verbessern. 

Für den Bachelorstudiengang Medizintechnik/Biomedical Engineering 

E 6. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die medizinischen Basiskompetenzen der Studierenden 

(z. B. Terminologie, Pathologie, Medizinethik) zu stärken. 

E 7. (AR 2.3) Es wird empfohlen, den Studierenden den Erwerb grundlegender Kompe-

tenzen im Bereich der medizinischen Werkstofftechnik zu ermöglichen. 
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G Stellungnahme der Fachausschüsse 

Fachausschuss 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik 
(15.06.2016) 

Analyse und Bewertung 

Der Fachausschuss lässt sich Auflage 2 erläutern, dass es sich hierbei um ein Modularisie-

rungsproblem handelt und z.T. Lehrveranstaltungen mehr oder minder separat innerhalb 

eines Moduls durchgeführt und abgeprüft werden. Die Gutachter sind der Ansicht, dass 

auf diese Weise der Modularisierungsgedanke konterkariert wird. Der Fachausschuss 

kann das nachvollziehen. Der Fachausschuss schlägt vor, Auflage 3 zu unterteilen und den 

Teil, der sich nur mit dem Master Biomedical Engineering befasst, separat auszuweisen. 

Ferner ist der Fachausschuss der Ansicht, dass Empfehlung 1, welche fordert, dass Mo-

dulverantwortliche hauptamtliche Lehrende sein müssen, zu einer Auflage umgewandelt 

werden muss. Insbesondere bei Hauptfächern, was ergänzt wird, ist es aus Sicht des 

Fachausschusses nicht akzeptabel, dies externen Lehrkräften zu überlassen. Ansonsten 

schließt sich der Fachausschuss der Einschätzung der Gutachter an. 

 

Der Fachausschuss 01 – Maschinenbau/Verfahrenstechnik empfiehlt die Siegelvergabe für 

die Studiengänge wie folgt: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control Mit Auflagen 30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

Mit Auflagen 30.09.2023 

 

Vom FA 01 vorgeschlagene Änderungen (Teilung Auflage 3; Umwandlung Empfehlung 1 in 

eine zusätzliche Auflage): 

A 3. (AR 2.2, 2.3, 2.5) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über die Inhalte 

und Qualifikationsziele, die Voraussetzungen für die Teilnahme sowie über die Prü-

fungsform informieren. Modulname und Modulinhalt sind in den im Akkreditie-

rungsbericht genannten Fällen miteinander in Einklang zu bringen. Nur für Ma Bio-
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medical Engineering: Fehlerhafte Angaben zum Angebotsrhythmus sind zu behe-

ben. 

Für den Masterstudiengang Biomedical Engineering: Signal Processing-, Imaging-, 

Control Systems 

A 10. (AR 2.2) Fehlerhafte Angaben zum Angebotsrhythmus sind zu beheben. 

 

E 1. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Modulverantwortlichkeit hauptamtlichen Lehren-

den der Hochschule vorzubehalten. 

A 11. (AR 2.3) Die Modulverantwortlichkeit muss durchgängig bei hauptamtlichen Leh-

renden der Hochschule liegen. 

Fachausschuss 02 – Elektro-/Informationstechnik 
(17.06.2016) 

Analyse und Bewertung 

Der Fachausschuss folgt der Beschlussempfehlung ohne Änderungen. Insbesondere hält 

er es nicht für sinnvoll und auch nicht für erforderlich, den nur auf den Masterstudien-

gang bezogenen Teil der Auflage zu den Modulbeschreibungen zu einer eigenen Auflage 

für den Masterstudiengang zu verselbständigen, da die systematische Bezug zu den Mo-

dulbeschreibungen ausschlaggebend sein sollte. 

Ausführlicher diskutiert der Fachausschuss die vom FA 01 vorgeschlagene Umwandlung 

der Empfehlung 1 (Modulverantwortlichkeit) in eine Auflage. Aus seiner Sicht reicht die 

Empfehlung aus, da keine akuten Probleme in dieser Frage im Audit zu Tage getreten 

sind. Auch geben die Kriterien keine Grundlage dafür, die Modulverantwortlichkeit zwin-

gend bei hauptamtlich Lehrenden zu verorten. Dass, wie die Programmverantwortlichen 

meinen, primär im Wahlpflichtbereich auch die Möglichkeit bestehen sollte, Lehrbeauf-

tragten die Verantwortlichkeit für Lehrveranstaltungen zu übertragen, die sie in der Lehre 

vertreten, erscheint zumindest soweit nachvollziehbar und auch praktikabel, als mit dem 

Studiengangsverantwortlichen auch im Ausnahmefall immer ein Ansprechpartner zur 

Verfügung steht. Zudem macht der Fachausschuss darauf aufmerksam, dass der Punkt 

bisher kaum konsistent geprüft oder durchgängig mit einer Auflage belegt worden ist.  
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Sollte die Kommission den Sachverhalt dennoch für auflagenrelevant halten, müsste dies 

aus Sicht des Fachausschusses im Rahmen eines Grundsatzbeschlusses für künftige Akk-

reditierungsverfahren festgehalten werden. 

Der Fachausschuss 02 – Elektro-/Informationstechnik empfiehlt die Siegelvergabe für die 

Studiengänge wie folgt: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ba Medizintechnik/Biomedical Engineering Mit Auflagen 30.09.2022 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control Mit Auflagen 30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

Mit Auflagen 30.09.2023 

Ma Biomedical Engineering: Signal Processing-, 
Imaging- and Control-Systems 

Mit Auflagen 30.09.2022 

Fachausschuss 04 – Informatik (09.06.2016) 

Analyse und Bewertung 

Der Fachausschuss diskutiert das Verfahren und schließt sich den Beschlussempfehlungen 

der Gutachter an. 

 

Der Fachausschuss 04 – Informatik empfiehlt die Siegelvergabe für die Studiengänge wie 

folgt: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ba Medizintechnik/Biomedical Engineering Mit Auflagen 30.09.2022 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control Mit Auflagen 30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

Mit Auflagen 30.09.2023 

Ma Biomedical Engineering: Signal Processing-, 
Imaging- and Control-Systems 

Mit Auflagen 30.09.2022 
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Fachausschuss 05 – Physikalische Technologien, Werkstof-
fe und Verfahren (17.06.2016) 

Analyse und Bewertung 

Der Fachausschuss schließt sich der Beschlussempfehlung der Auditoren in allen Punkten 

an. 

 

Der Fachausschuss 05 – Physikalische Technologien, Werkstoffe und Verfahren empfiehlt 

die Siegelvergabe für die Studiengänge wie folgt: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ba Medizintechnik/Biomedical Engineering Mit Auflagen 30.09.2022 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control Mit Auflagen 30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

Mit Auflagen 30.09.2023 

Ma Biomedical Engineering: Signal Processing-, 
Imaging- and Control-Systems 

Mit Auflagen 30.09.2022 

Fachausschuss 10 – Biowissenschaften und Medizinwis-
senschaften (02.06.2016) 

Analyse und Bewertung 

Der Fachausschuss folgt ohne Änderungswünsche den Vorschlägen der Gutachter.  

 

Der Fachausschuss 10 – Biowissenschaften und Medizinwissenschaften empfiehlt die Sie-

gelvergabe für die Studiengänge wie folgt: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ba Medizintechnik/Biomedical Engineering Mit Auflagen 30.09.2022 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control Mit Auflagen 30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

Mit Auflagen 30.09.2023 
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Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ma Biomedical Engineering: Signal Processing-, 
Imaging- and Control-Systems 

Mit Auflagen 30.09.2022 
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H Beschluss der Akkreditierungskommission 
(01.07.2016) 

Analyse und Bewertung  

Die Akkreditierungskommission folgt nicht dem Vorschlag des Fachausschuss 01, die Auf-

lage 3 zu den Modulbeschreibungen zu teilen und eine gesonderte Auflage für den Mas-

terstudiengang auszusprechen, da in der Sache der gleiche Sachverhalt (Modulbeschrei-

bungen) gegenständlich ist.  

Hinsichtlich der Auflage 6 zu einschränkenden Anerkennungsregelungen nimmt sie zur 

Kenntnis, dass solche Regelungen, wie z. B. Bestimmungen mit dem Ziel, Abschlussarbei-

ten von der Anerkennung auszuschließen, aus Sicht des Akkreditierungsrates zwar prinzi-

piell der Logik der Lissabon-Konvention widersprechen. Da jedoch viele Hochschulen von 

diesen oder ähnlichen Regeln mit Zustimmung der zuständigen Landesministerien Ge-

brauch machen, hat der Akkreditierungsrat die Frage der KMK zur Beschlussfassung vor-

gelegt. Vorbehaltlich der Entscheidung der KMK ist demnach der Sachverhalt zu beaufla-

gen und sind gleichzeitig die betreffenden Auflagen auszusetzen. Die Akkreditierungs-

kommission spricht sich jedoch dafür aus, die Standardformulierung zur Anerkennungsre-

gelung zu nutzen und die einschränkende Regelung stichwortartig in einem Klammerzu-

satz zu benennen. 

Weiterhin diskutiert die Akkreditierungskommission die vorgeschlagene Auflage 7 zum 

Wahlpflichtbereich des Bachelorstudiengangs Medizintechnik/Biomedical Engineering. 

Zwar kann sie das Bedenken der Gutachter nachvollziehen, dass nach der Schwerpunkt-

wahl die faktischen Wahlmöglichkeiten innerhalb des jeweils vorgesehenen Wahlpflicht-

katalogs sehr eingeschränkt sind und ähnliche Modulkombinationen zu einer teilweise 

unscharfen Profilierung der Schwerpunkte führen. Doch ist aus ihrer Sicht höher zu ge-

wichten, dass der Wahlpflichtbereich an sich klein ist und dass offenbar grundsätzlich 

sinnvolle Modulkombinationen in den Wahlschwerpunkten angeboten werden. Sie erach-

tet daher den Mangel als minder schwer und wandelt die Auflage in eine Empfehlung um.  

Hinsichtlich der Empfehlung 1 zur Modulverantwortlichkeit bestätigt die Akkreditierungs-

kommission die Auffassung der Gutachter, dass es im Hinblick auf die fachlich-inhaltliche 

Weiterentwicklung der Module generell sinnvoll wäre, wenn die Modulverantwortlichkeit 

bei hauptamtlichen Lehrenden der Hochschule liegt. Dass andere Lösungen im Einzelfall 

und speziell im Wahl(plficht)bereich gerechtfertigt sein können, ändert daran nichts. Des-

halb unterstützt die Akkreditierungskommission die genannte Empfehlung, passt sie al-
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lerdings redaktionell so an, dass der Aspekt der Weiterentwicklung der Module deutlich 

wird. Für eine Auflage – wie sie der Fachausschuss 01 vorschlägt – sieht er hingegen we-

der in den Akkreditierungskriterien, noch in ihrer bisherigen Entscheidungspraxis eine 

Grundlage. 

Im Übrigen folgt die Akkreditierungskommission der Beschlussempfehlung der Gutachter. 

Die Akkreditierungskommission für Studiengänge beschließt folgende Siegelvergaben: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis 
max. 

Ba Medizintechnik/Biomedical Engineering Mit Auflagen 30.09.2022 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control Mit Auflagen 30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

Mit Auflagen 30.09.2023 

Ma Biomedical Engineering: Signal Processing-, 
Imaging- and Control-Systems 

Mit Auflagen 30.09.2022 

Auflagen 

Für alle Studiengänge 

A 1. (AR 2.1, 2.2) Die Qualifikationsziele auf Studiengangsebene müssen präzise be-

schrieben werden und dabei die jeweils zugrunde liegenden Berufsbilder und typi-

schen Berufsfelder erkennen lassen. Dabei sollte darauf Wert gelegt werden, dass 

insbesondere die beiden Studiengänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwe-

sen bezüglich ihrer Qualifikationsziele und ihrer Inhalte klar voneinander abgegrenzt 

werden. In dieser Fassung sind sie für die relevanten Interessenträger zugänglich zu 

machen und so zu verankern, dass diese sich darauf berufen können (z.B. im Mo-

dulhandbuch). U. a. sind sie auch in das Diploma Supplement aufzunehmen. 

A 2. (AR 2.3, 2.5) Die Modularisierung der mehrteiligen Module ist durchgängig so aus-

zugestalten, dass die Lernziele, Lehrinhalte und (Teil-)Modulprüfungen das Ge-

samtmodul abbilden.  

A 3. (AR 2.2, 2.3, 2.5) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über die Inhalte 

und Qualifikationsziele, die Voraussetzungen für die Teilnahme sowie über die Prü-

fungsform informieren. Modulname und Modulinhalt sind in den im Akkreditie-

rungsbericht genannten Fällen miteinander in Einklang zu bringen. Nur Ma Biomedi-

cal Engineering: Fehlerhafte Angaben zum Angebotsrhythmus sind zu beheben. 
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A 4. (AR 2.4) Es ist verbindlich festzulegen, wie viele Arbeitsstunden für einen Kredit-

punkt veranschlagt werden. 

A 5. (AR 2.3) In den Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrach-

ten Leistungen muss die Beweislastumkehr für Studierende transparent sein. 

A 6. (AR 2.3) Die Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten 

Leistungen müssen der Lissabon-Konvention entsprechen (Ausschluss Abschluss-

arbeiten, Umfangs-Beschränkung anerkennungsfähiger Leistungen). [Auflage aus-

gesetzt!] 

Für den Masterstudiengang Biomedical Engineering: Signal Processing-, Imaging-, Con-

trol Systems 

A 7. (AR 2.3) Es ist transparent zu kommunizieren, über welche Kompetenzen zugangs-

berechtigte Absolventen „nahestehender“ technischer oder naturwissenschaftlicher 

Bachelor- oder Diplomstudiengänge verfügen müssen. 

A 8. Die in Kraft gesetzte geänderte Prüfungs- und Studienordnung ist vorzulegen. 

Empfehlungen 

Für alle Studiengänge 

E 1. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Modulverantwortlichkeit im Sinne der kontinuierli-

chen inhaltlichen Weiterentwicklung der Module hauptamtlichen Lehrenden der 

Hochschule vorzubehalten. 

E 2. (AR 2.7) Es wird empfohlen, die hauptamtlichen Personalressourcen so zu verbes-

sern, dass die Lehre im Kerncurriculum nachhaltig abgesichert wird. 

E 3. (AR 2.9) Es wird empfohlen, auf die durchgängige Rückkopplung zwischen Lehren-

den und Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltungsevaluation hinzuwirken. 

Die Auswertung der vorliegenden Studierendenstatistik sollte nachvollziehbar auf-

bereitet, dokumentiert und für die Qualitätsentwicklung der Studienprogramme 

genutzt werden. Der Absolventenverbleib sollte systematisch erhoben werden, um 

an Hand der Ergebnisse die Qualifikationsziele der Studiengänge überprüfen zu 

können. 
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Für die Bachelorstudiengänge 

E 4. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Möglichkeiten der Studierenden zu einem Studien-

aufenthalt an einer anderen Hochschule ohne Risiko einer Studienzeitverlängerung 

zu verbessern. 

E 5. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die Einhaltung der Regelstudienzeit insbesondere mit 

Blick auf die Studienorganisation im Abschlusssemester zu beobachten, um erfor-

derlichenfalls die Studierbarkeit des Abschlusssemesters durch geeignete curricula-

re oder studienorganisatorische Maßnahmen zu verbessern. 

Für den Bachelorstudiengang Medizintechnik/Biomedical Engineering 

E 6. (AR 2.3) Es wird empfohlen, die medizinischen Basiskompetenzen der Studierenden 

(z. B. Terminologie, Pathologie, Medizinethik) zu stärken. 

E 7. (AR 2.3) Es wird empfohlen, den Studierenden den Erwerb grundlegender Kompe-

tenzen im Bereich der medizinischen Werkstofftechnik zu ermöglichen. 

E 8. (AR 2.3) Es wird empfohlen, den Wahlpflichtbereich so auszugestalten, dass er sinn-

volle und profildifferenzierende Wahlmöglichkeiten eröffnet.  
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I Erfüllung der Auflagen / Fristverlängerung 
(31.03.2017) 

Beschluss der Akkreditierungskommission (31.03.2017) 

a) Die Akkreditierungskommission beschließt, die Akkreditierung der Bachelorstudien-

gänge Medizintechnik/Biomedical Engineering, Gefahrenabwehr/Hazard Control, Ret-

tungsingenieurwesen/Rescue Engineering und des Masterstudiengangs Biomedical Engi-

neering: Signal Processing-, Imaging- and Control-Systems der HAW Hamburg mit dem 

Siegel des Akkreditierungsrates bis zum 28.01.2018 zur Erfüllung der Auflagen zu verlän-

gern. 

b) Die Akkreditierungskommission beschließt, die Akkreditierung der Bachelorstudien-

gänge Medizintechnik/Biomedical Engineering, Gefahrenabwehr/Hazard Control, Ret-

tungsingenieurwesen/Rescue Engineering und des Masterstudiengangs Biomedical Engi-

neering: Signal Processing-, Imaging- and Control-Systems der HAW Hamburg mit dem 

Siegel des Akkreditierungsrates bis zum 19.04.2018 zur Erfüllung der zusätzlichen Auflage 

zur Anerkennungsregelung zu verlängern. 
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J Erfüllung der Auflagen (08.12.2017) 

Bewertung der Gutachter und der Fachausschüsse  

Auflagen  

Für alle Studiengänge 

A 1. (AR 2.1, 2.2) Die Qualifikationsziele auf Studiengangsebene müssen präzise be-

schrieben werden und dabei die jeweils zugrunde liegenden Berufsbilder und typi-

schen Berufsfelder erkennen lassen. Dabei sollte darauf Wert gelegt werden, dass 

insbesondere die beiden Studiengänge Gefahrenabwehr und Rettungsingenieurwe-

sen bezüglich ihrer Qualifikationsziele und ihrer Inhalte klar voneinander abgegrenzt 

werden. In dieser Fassung sind sie für die relevanten Interessenträger zugänglich zu 

machen und so zu verankern, dass diese sich darauf berufen können (z.B. im Mo-

dulhandbuch). U. a. sind sie auch in das Diploma Supplement aufzunehmen. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die Qualifikationsziele wurden präzisiert und die da-
bei zugrundeliegenden Berufsbilder und -felder kenntlich gemacht. 
Insbesondere bilden die Kompetenzziele nun auch die Differenz 
zwischen den beiden Studiengängen Gefahrenabwehr und Ret-
tungsingenieurwesen ab. Schließlich sind die Qualifikationsziele für 
die betroffenen Interessenträger zugänglich und wurden in das 
Diploma Supplement aufgenommen. 

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 
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A 2. (AR 2.3, 2.5) Die Modularisierung der mehrteiligen Module ist durchgängig so aus-

zugestalten, dass die Lernziele, Lehrinhalte und (Teil-)Modulprüfungen das Ge-

samtmodul abbilden. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die Modularisierung wurde im Sinne der Auflage 
deutlich optimiert. 

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

 

A 3. (AR 2.2, 2.3, 2.5) Die Modulbeschreibungen müssen angemessen über die Inhalte 

und Qualifikationsziele, die Voraussetzungen für die Teilnahme sowie über die Prü-

fungsform informieren. Modulname und Modulinhalt sind in den im Akkreditie-

rungsbericht genannten Fällen miteinander in Einklang zu bringen. Nur Ma Biomedi-

cal Engineering: Fehlerhafte Angaben zum Angebotsrhythmus sind zu beheben. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die Modulbeschreibungen wurden entsprechend den 
Anmerkungen im Akkreditierungsbericht überarbeitet und verbes-
sert. 

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 
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A 4. (AR 2.4) Es ist verbindlich festzulegen, wie viele Arbeitsstunden für einen Kredit-

punkt veranschlagt werden. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Es ist nunmehr verbindlich festgelegt, wie viele Ar-
beitsstunden für einen Kreditpunkt veranschlagt werden. 

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

 

A 5. (AR 2.3) In den Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrach-

ten Leistungen muss die Beweislastumkehr für Studierende transparent sein. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die Beweislastumkehr ist nun explizit in der Allgemei-
nen Prüfungs- und Studienordnung verankert. 

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

 

A 6. (AR 2.3) Die Regelungen zur Anerkennung von an anderen Hochschulen erbrachten 

Leistungen müssen der Lissabon-Konvention entsprechen (Ausschluss Abschluss-

arbeiten, Umfangs-Beschränkung anerkennungsfähiger Leistungen).  

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die beschränkenden Anerkennungsregelungen sind 
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außer Kraft gesetzt und die Anforderung der Auflage ist damit um-
gesetzt. 

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

 

Für den Masterstudiengang Biomedical Engineering: Signal Processing-, Imaging-, Con-

trol Systems 

A 7. (AR 2.3) Es ist transparent zu kommunizieren, über welche Kompetenzen zugangs-

berechtigte Absolventen „nahestehender“ technischer oder naturwissenschaftlicher 

Bachelor- oder Diplomstudiengänge verfügen müssen. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt  
Begründung: Die nachzuweisenden Kompetenzen zugangsberech-
tigter Absolventen wurden mit Hilfe der Zugangs- und Auswahlord-
nung transparent kommuniziert. 

FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

 

A 8. (AR 2.8) Die in Kraft gesetzte geänderte Prüfungs- und Studienordnung ist vorzule-

gen. 

Erstbehandlung 

Gutachter erfüllt 
Begründung: Die Studien- und Prüfungsordnung liegt in rechtsver-
bindlicher Fassung vor. 
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FA 01 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 02 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 04 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 05 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

FA 10 erfüllt 
Begründung: Der Fachausschuss folgt dem Votum der Gutachter. 

Beschluss der Akkreditierungskommission (08.12.2017) 

Die Akkreditierungskommission folgt der Bewertung und Beschlussempfehlung von Gut-

achtern und Fachausschüssen und betrachtet alle Auflagen als erfüllt.  

Die Akkreditierungskommission beschließt die Akkreditierung mit dem Siegel des Akkredi-

tierungsrates wie folgt zu verlängern: 

Studiengang Siegel Akkreditie-
rungsrat (AR) 

Akkreditierung bis  

Ba Medizintechnik/Biomedical Engineering alle Auflagen erfüllt  30.09.2022 

Ba Gefahrenabwehr/Hazard Control alle Auflagen erfüllt  30.09.2023 

Ba Rettungsingenieurwesen/Rescue Enginee-
ring 

alle Auflagen erfüllt  30.09.2023 

Ma Biomedical Engineering: Signal Processing-, 
Imaging- and Control-Systems 

alle Auflagen erfüllt  30.09.2022 
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Anhang: Lernziele und Curricula 

Gem. Selbstbericht sollen mit dem Bachelorstudiengang Medizintechnik/Biomedical Engi-

neering folgende Lernergebnisse erreicht werden:  
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Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor:  
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Gem. Selbstbericht sollen mit dem Bachelorstudiengang Gefahrenabwehr/Hazard Control 
folgende Lernergebnisse erreicht werden: 
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Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor: 
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Gem. Selbstbericht sollen mit dem Bachelorstudiengang Rettungsingenieurwesen/Rescue 

Engineering folgende Lernergebnisse erreicht werden:  
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Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor: 
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Gem. Selbstbericht sollen mit dem Masterstudiengang Biomedical Engineering: Biomedi-

cal Signal Processing-, Imaging- and Control-Systems folgende Lernergebnisse erreicht 

werden:  
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Hierzu legt die Hochschule folgendes Curriculum vor: 
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